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2126

Dreißigste Verordnung zur Änderung von 
Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem Co-

ronavirus SARS-CoV-2

Vom 24. Juni 2021

Artikel 1

Änderung der Coronateststrukturverordnung

Auf Grund von §  32 in Verbindung mit §  28 
Absatz  1, §  28a Absatz  1 Nummer  1 und 15, 
Absatz 3 bis 6, § 29, § 30, § 31 in Verbindung 
mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) ge-
ändert, § 28a Absatz 1 Nummer 1 und 15, Ab-
satz  4 bis 6, durch Artikel  1 Nummer  17 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I 
S.  2397) eingefügt, §  28a Absatz  3 zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 
29. März 2021 (BGBl. I. S. 370) geändert, § 29 
zuletzt durch Artikel 41 Nummer 7 des Geset-
zes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 18 des Gesetzes 
vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), § 73 Ab-
satz  1a Nummer  6 zuletzt durch Artikel  1 
Nummer  26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 
(BGBl.  I S.  1018) und §  73 Absatz  1a Num-
mer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des 
Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl.  I S. 802) 
geändert worden sind, sowie der §6 Absatz 2 
Nummer 2und § 13 des Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. 
NRW. S. 218b), die durch Artikel 1 Nummer 4 
und 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. 
NRW. S. 312) geändert worden sind, verordnet 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales:

Die Coronateststrukturverordnung vom 9. 
März 2021 (GV. NRW. S.  254), die zuletzt 
durch Artikel  3 der Verordnung vom 11. Juni 
2021 (GV. NRW. S.  722) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  Nach §  3 Absatz  3 Satz  2 wird folgender 
Satz eingefügt:

  „Ein vorübergehendes Aussetzen nach § 3a 
Absatz  1a führt nicht zum Erlöschen der 
Beauftragung.“

2.  § 3a wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 3a

  Einschränkung und Beendigung 
der Tätigkeit von Teststellen“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt:

   „(1a) Die Anzeigepfl icht gilt auch für 
ein vorübergehendes bedarfsorientiertes 
Aussetzen des Angebots oder für eine 
Einschränkung gegenüber den Anforde-
rungen nach Anlage 1. Während eines 
Aussetzens ruhen die Beauftragung und 
die damit verbundene Verpfl ichtung zur 
Erbringung des zugesagten Testange-
bots. Die Wiederaufnahme ist anzeige-
pfl ichtig, bedarf jedoch keiner erneuten 
Beauftragung.“

Artikel 2

Änderung der Corona-Test-und- 
Quarantäneverordnung

Auf Grund von §  32 in Verbindung mit §  28 
Absatz  1, §  28a Absatz  1 Nummer  1 und 15, 
Absatz 3 bis 6, § 29, § 30, § 31 in Verbindung 
mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) ge-
ändert, §  28a Absatz  1 Nummer  1 und 15, 4 
bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) ein-
gefügt, § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 1 
Nummer  2c des Gesetzes vom 29. März 2021 
(BGBl.  I S.  370) geändert, § 29 zuletzt durch 
Artikel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 zuletzt durch Ar-
tikel 1 Nummer 18 des Gesetzes vom 19. Mai 
2020 (BGBl.  I S. 1018), § 73 Absatz 1a Num-
mer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des 
Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I. S. 1018) 
und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 22. Ap-
ril 2021 (BGBl.  I S.  802) geändert worden 
sind, sowie von §  11 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) und von 
§ 6 Absatz 2 Nummer 2 und § 13 des Infekti-
onsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. Ap-
ril 2020 (GV. NRW. S.  218b), die durch Arti-
kel  1 Nummer  4 und 6 des Gesetzes vom 25. 
März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden 
sind, verordnet das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen:

Die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 
vom 8. April 2021 (GV. NRW. S. 356), die zu-
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letzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 16. 
Juni 2021 (GV. NRW. S.  722a) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  In §  2 Absatz  1a Satz  2 wird der satzab-
schließende Punkt durch die Wörter „,wenn 
die entsprechende Regelung dies vorsieht.“ 
ersetzt.

2.  In § 9 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „PCR-
Test“ durch das Wort „Coronaschnelltest“ 
ersetzt.

3.  In § 5 Absatz 1 Satz 1 werden nach der An-
gabe „V1)“ die Wörter „in der jeweils gel-
tenden Fassung“ eingefügt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Düsseldorf, den 24. Juni 2021

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 730a

2126

Verordnung zum Schutz
vor Neuinfi zierungen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 

Vom 24. Juni 2021

Auf Grund von §  32 in Verbindung mit §  28 
Absatz  1, §  28a Absatz  1, 3 bis 6, §  28b Ab-
satz  5, §  73 Absatz  1a Nummer  6 und 24 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl.  I S. 2397) ge-
ändert, § 28a Absatz 1, 4 bis 6 durch Artikel 1 
Nummer  17 des Gesetzes vom 18. November 
2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt, §  28a Ab-
satz 3 durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes 
vom 29. März 2021 (BGBl.  I S.  370) geändert, 

§ 28b Absatz 5 durch Artikel 1 Nummer 2 des 
Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl.  I S.  802) 
eingefügt, § 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des 
Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl.  I S.  802) 
neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 
19.  Mai 2020 (BGBl.  I S.  1018) und §  73 Ab-
satz  1a Nummer  24 zuletzt durch Artikel  1 
Nummer  5 des Gesetzes vom 22. April 2021 
(BGBl.  I S.  802) geändert worden sind, sowie 
von §  11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz 
AT 08.05.2021 V1) und §  13 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S.  218b), der durch Artikel  1 
Nummer  6 des Gesetzes vom 25.  März 2021 
(GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, verord-
net das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales:

I. Allgemeiner Teil

§ 1

Zielsetzung, Inzidenzstufen

(1) Zur Fortsetzung der erfolgreichen Be-
kämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie, zur 
Vermeidung eines erneuten Anstiegs der In-
fektionszahlen und insbesondere zur weiteren 
Gewährleistung ausreichender medizinischer 
Versorgungskapazitäten werden mit dieser 
Verordnung Maßnahmen angeordnet, die die 
Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet 
begrenzen und Infektionswege nachvollzieh-
bar machen. 

(2) Die Regelungen dieser Verordnung sollen 
im Zusammenwirken mit dem fortschreiten-
den Schutz der Bevölkerung durch das Imp-
fen Rahmenbedingungen für das öffentliche 
und private Leben setzen, die einerseits eine 
schrittweise größtmögliche Normalisierung 
aller sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Lebensbereiche ermögli-
chen und andererseits dabei einen Wiederan-
stieg der Infektionszahlen und die daraus re-
sultierenden gesundheitlichen Gefahren 
nachhaltig vermeiden. 

(3) Das Maß der erforderlichen Schutzmaß-
nahmen orientiert sich am Infektionsgesche-
hen und dem Grad der Immunisierung der 
Bevölkerung. Maßgeblich sind die regionalen 
Infektionszahlen der Kreise und kreisfreien 
Städte sowie bei Angeboten mit überregiona-
len Bezügen auch die landesdurchschnittli-
chen Infektionszahlen. Indikator für die In-
fektionszahlen ist dabei die Zahl der Neuin-
fektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen 
auf 100 000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) in 
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der Fassung der vom Robert Koch-Institut für 
die Kreise und kreisfreien Städte im Internet 
unter https://www.rki.de/inzidenzen veröf-
fentlichten Werte der 7-Tage-Inzidenz. Die er-
wartbare zunehmende Immunisierung der 
 Bevölkerung wird berücksichtigt, indem 
 bestimmten Schutzmaßnahmen zeitliche Per-
spektiven zugeordnet werden, zu denen auf-
grund der erwartbaren Immunisierung aus 
heutiger Sicht die Erforderlichkeit der Maß-
nahmen entfallen wird. Soweit diese Verord-
nung solche zeitlichen Begrenzungen vorsieht, 
stehen diese stets unter dem Vorbehalt einer 
veränderten Risikobewertung durch das Auf-
treten neuer Virusmutationen oder ähnlicher 
Faktoren, die das Infektionsrisiko steigern 
können.

(4) Im Hinblick auf das Infektionsgeschehen 
regelt diese Verordnung die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen bezogen auf drei Stufen:

1.  die Inzidenzstufe 1, die bei einer 7-Tage-
Inzidenz von höchstens 35 vorliegt,

2.  die Inzidenzstufe 2, die bei einer 7-Tage-
Inzidenz von über 35, aber höchstens 50 
vorliegt, und

3.  die Inzidenzstufe 3, die bei einer 7-Tage-
Inzidenz von über 50 vorliegt.

Die Zuordnung zu einer höheren Inzidenz-
stufe erfolgt, wenn der jeweilige Grenzwert an 
drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen 
überschritten wird, mit Wirkung für den 
übernächsten Tag. Die Zuordnung zu einer 
niedrigeren Inzidenzstufe erfolgt, wenn der 
jeweilige Grenzwert an fünf aufeinanderfol-
genden Werktagen unterschritten wird, mit 
Wirkung für den übernächsten Tag. Das Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
veröffentlicht für die Kreise und kreisfreien 
Städte die dort jeweils geltenden Inzidenzstu-
fen und veränderte Einstufungen sowie deren 
Wirksamkeitsdatum sowie die für das Land 
geltende Inzidenzstufe täglich aktuell unter 
www.mags.nrw. Beruht die Überschreitung 
einer Inzidenzstufe maßgeblich auf einem 
klar abgrenzbaren Infektionsgeschehen in ei-
ner Einrichtung oder einem Unternehmen 
und ist eine Ausbreitung nach Einschätzung 
der zuständigen Behörden aufgrund der wirk-
samen Kontaktnachverfolgung nicht zu er-
warten, kann das Ministerium von der Aus-
weisung der höheren Inzidenzstufe absehen. 
Diese Entscheidung ist gesondert in der vor-
stehend genannten Veröffentlichung auszu-
weisen.

(5) In den Kreisen und kreisfreien Städten, in 
denen die bundesweit einheitlichen Schutz-
maßnahmen bei besonderem Infektionsge-
schehen nach § 28b Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes gelten, bleiben die Regelungen 
dieser Verordnung anwendbar, soweit §  28b 
Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes keine 
inhaltsgleichen oder weitergehenden Schutz-
maßnahmen vorsieht. Das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales weist in der 
Veröffentlichung gemäß Absatz 4 Satz 4 auch 
die Kreise und kreisfreien Städte aus, in de-
nen die Regelungen des §  28b Absatz  1 auf-
grund des Überschreitens der dort genannten 
Grenzwerte gelten.

§ 2

Besondere Regelungsbereiche

(1) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften 
orientieren sich bei den von ihnen aufzustel-
lenden Regelungen für Gottesdienste und an-
dere Versammlungen zur Religionsausübung 
an den entsprechenden Regelungen dieser 
Verordnung. Sie berücksichtigen dabei insbe-
sondere die Grundgedanken der Schutzkon-
zepte dieser Verordnung gemäß den verschie-
denen Inzidenzstufen für Veranstaltungen im 
Innen- oder Außenbereich, die mit ihren Ver-
anstaltungen hinsichtlich der Kontakte und 
daraus resultierender Infektionsrisiken ver-
gleichbar sind. Wenn die Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften dementsprechende Rege-
lungen vorgelegt haben, treten diese für den 
grundrechtlich geschützten Bereich der Reli-
gionsausübung an die Stelle der Regelungen 
dieser Verordnung. Kirchen und Religionsge-
meinschaften, die keine dementsprechenden 
Regelungen vorlegen, unterfallen auch für 
Versammlungen zur Religionsausübung den 
Regelungen dieser Verordnung und haben Zu-
sammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmen-
den spätestens zwei Werktage im Voraus bei 
der zuständigen Behörde anzuzeigen, sofern 
sie nicht ohnehin nach den allgemeinen Rege-
lungen dieser Verordnung auch für den öffent-
lichen Raum ausdrücklich zulässig sind. Die 
Rechte der nach §  22 Absatz  1 zuständigen 
Behörden zu Anordnungen im Einzelfall blei-
ben unberührt.

(2) Soweit diese Verordnung keine besonderen 
Regelungen – vor allem im Hinblick auf Ar-
beitsplätze mit Kontakt zu Kundinnen und 
Kunden – enthält, ergeben sich für Betriebe, 
Unternehmen, Behörden und andere Arbeitge-
ber die Vorgaben zum Infektionsschutz vorran-
gig unmittelbar aus § 28b Absatz 7 des Infekti-
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onsschutzgesetzes und aus den Vorschriften des 
Arbeitsschutzes, insbesondere der SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales vom 21. Januar 
2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) in der jeweils 
geltenden Fassung. Weitergehende Pfl ichten 
aus anderen einschlägigen Rechtsvorschriften 
und aus konkreten behördlichen Anordnungen 
bleiben unberührt.

(3) Die besonderen Regelungen der Corona-
betreuungsverordnung insbesondere für den 
Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespfl egestellen und Schulen bleiben un-
berührt.

§ 3

Allgemeine Grundsätze

(1) Jede in die Grundregeln des Infektions-
schutzes einsichtsfähige Person ist verpfl ich-
tet, sich so zu verhalten, dass sie sich und an-
dere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren 
aussetzt.

(2) Öffentlicher Raum im Sinne dieser Verord-
nung sind alle Bereiche mit Ausnahme des 
nach Art. 13 Absatz 1 des Grundgesetzes ge-
schützten Bereichs. Einrichtungen des Maßre-
gel-, Justiz- und Abschiebungshaftvollzugs 
gelten nicht als öffentlicher Raum. In vollsta-
tionären Pfl egeeinrichtungen und besonderen 
Wohnformen der Eingliederungshilfe gelten 
die Innenbereiche und die abgegrenzten Au-
ßenbereiche für die Bewohnerinnen und Be-
wohner, einschließlich der Kontakte mit den 
Beschäftigten, ebenfalls nicht als öffentlicher 
Raum.

(3) Personen mit einer nachgewiesenen Immu-
nisierung durch Impfung oder Genesung verfü-
gen in sehr hohem Maße über einen individuel-
len Schutz vor einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus oder jedenfalls einer Erkrankung 
mit schwerem Verlauf. Da sie sich aber gleich-
wohl noch infi zieren und die Infektion dann 
weitergeben können, gelten auch für sie grund-
sätzlich die allgemeinen Schutzmaßnahmen, so-
lange noch eine große Anzahl von Personen kei-
nen Zugang zu einem vollständigen Impfange-
bot hatte und daher auf diesen Schutz vor einer 
Infi zierung angewiesen ist. Für die Nutzung von 
Angeboten sieht diese Verordnung aber für im-
munisierte Personen erhebliche Ausnahmen vor. 
Immunisierte Personen im Sinne dieser Verord-
nung sind vollständig geimpfte und genesene 
Personen, die weder typische Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
noch eine akute Infektion aufweisen, gemäß den 
Regelungen von § 1 Absatz 3, § 2 Nummer 1 bis 

5, §  3 und §  7 der COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung vom 8.  Mai 2021 
(BAnz AT 08.05.2021 V1). Soweit in dieser Ver-
ordnung für Zusammenkünfte und Veranstal-
tungen eine Höchstzahl zulässiger Personen 
oder Hausstände festgesetzt ist, werden immu-
nisierte Personen nicht eingerechnet. Dies gilt 
nicht für in dieser Verordnung festgesetzte ein-
richtungsbezogene Personengrenzen pro Quad-
ratmeter oder Kapazitätsbegrenzungen. Soweit 
in dieser Verordnung bestimmte Tätigkeiten, 
Veranstaltungen, Einrichtungen oder Angebote 
von einem Negativtestnachweis oder einem ne-
gativen Selbsttest abhängen, gilt dies nicht für 
immunisierte Personen mit Nachweis der Im-
munisierung. 

(4) Soweit die Regelungen dieser Verordnung 
bestimmte Veranstaltungen, Angebote und Tä-
tigkeiten untersagen, gilt dies nicht für rein 
digitale Formate, bei denen die teilnehmenden 
oder leistungserbringenden Personen sich 
nicht am selben Ort befi nden und ein unmit-
telbarer Kontakt deshalb ausgeschlossen ist.

(5) Soweit die Regelungen dieser Verordnung 
Angebote und Veranstaltungen im Freien auf-
grund des geringeren Infektionsrisikos durch 
Aerosole mit geringeren Einschränkungen zu-
lassen, schließt dies eine bloße Überdachung 
des Angebots- oder Veranstaltungsorts nicht 
aus. Entscheidend ist ein freier Luftaustausch 
wie unter freiem Himmel; daher muss der Ort 
mindestens nach zwei Seiten hin offen sein.

§ 4

Mindestabstand, Kontaktbeschränkung

(1) Im öffentlichen Raum ist zu allen anderen 
Personen grundsätzlich ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten, soweit in dieser 
Verordnung nichts anderes bestimmt ist oder 
die Einhaltung des Mindestabstands aus me-
dizinischen, rechtlichen, ethischen oder bauli-
chen Gründen nicht möglich ist. Bei einem 
nach dieser Verordnung zulässigen Singen 
oder Spielen von Blasinstrumenten ist ein er-
weiterter Mindestabstand von 2 Metern un-
tereinander und zu anderen Personen einzu-
halten. 

(2) Ansammlungen und ein Zusammentreffen 
von Personen sind im öffentlichen Raum nur 
zulässig für Personen, die nach den nachfol-
genden Regelungen den Mindestabstand un-
tereinander unterschreiten dürfen, oder wenn 
die Ansammlung oder das Zusammentreffen 
nach anderen Vorschriften dieser Verordnung 
unter Wahrung des Mindestabstands aus-
drücklich zulässig ist. 
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(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 ist eine Unterschreitung des 
Mindestabstands zulässig:

1.  zwischen Personen des eigenen Hausstan-
des ohne Personenbegrenzung,

2.   beim Zusammentreffen von Personen aus 
zwei Hausständen ohne Personenbegren-
zung, an dem zusätzlich immunisierte 
Personen aus weiteren Hausständen teil-
nehmen dürfen,

3.  bei einem Zusammentreffen ausschließ-
lich immunisierter Personen ohne Begren-
zung der Zahl der Personen oder Haus-
stände,

4.  wenn dies zur Begleitung und Beaufsich-
tigung minderjähriger oder unterstüt-
zungsbedürftiger Personen oder aus be-
treuungsrelevanten Gründen erforderlich 
ist sowie zur Wahrnehmung von Um-
gangsrechten,

5.  bei der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen, der Kindestagespfl ege und heilpä-
dagogischen Einrichtungen sowie bei An-
geboten der Kinderbetreuung in 
besonderen Fällen (Brückenprojekte) nach 
Maßgabe der Coronabetreuungsverord-
nung,

6.  in Schulklassen, Kursen und festen Grup-
pen der Ganztagsbetreuung in öffentli-
chen Schulen, Ersatzschulen und Ergän-
zungsschulen im Sinne des Schulgesetzes 
NRW einschließlich schulischer Veranstal-
tungen außerhalb der Schulgebäude nach 
Maßgabe der Coronabetreuungsverord-
nung sowie im Rahmen der schulnahen 
Bildungsangebote in den Zentralen Un-
terbringungseinrichtungen (ZUE) in 
Nordrhein-Westfalen,

7.  durch Kinder bei der Nutzung von Spiel-
plätzen im Freien sowie durch Kinder bis 
zum Schuleintritt bei der Nutzung von 
Indoor-Spielplätzen,

8.  bei der Nutzung von Beförderungsleistun-
gen des Personenverkehrs und seiner Ein-
richtungen sowie ehrenamtlicher oder 
kommunaler Fahrdienste zum Beispiel zu 
Impfzentren, 

9.  in Einsatzsituationen von Sicherheitsbe-
hörden, Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz,

10.  bei zwingenden Zusammenkünften zur 
Berufsausübung,

11.  bei den nach dieser Verordnung zulässigen 
dringend erforderlichen Veranstaltungen 
zur Jagdausübung und Jungwildrettung 
bezogen auf feste und namentlich doku-
mentierte Gruppen von jeweils höchstens 
fünf Personen innerhalb der Gesamt-
gruppe der teilnehmenden Personen, wo-
bei immunisierte Personen zusätzlich den 
Gruppen angehören dürfen,

12.  zwischen nahen Angehörigen bei Beerdi-
gungen und standesamtlichen Trauungen 
sowie Zusammenkünften unmittelbar vor 
dem Ort der Trauung,

13.  soweit dies zur bestimmungsgemäßen 
Nutzung von nach dieser Verordnung zu-
gelassenen Einrichtungen und Angeboten 
erforderlich ist und zur vollständigen Ver-
hinderung von Tröpfcheninfektionen ge-
eignete Schutzmaßnahmen (bauliche Ab-
trennung, Abtrennung durch Glas, Plexi-
glas oder ähnliches) vorhanden sind oder 
mindestens die Pfl icht zum Tragen einer 
Alltagsmaske nach § 5 besteht,

14.  bei Ausbildungstätigkeiten oder Dienst-
leistungen, bei denen der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann (körper-
nahe Ausbildungen, körpernahe Dienst-
leistungen) und grundsätzlich mindestens 
die Pfl icht zum Tragen einer Alltagsmaske 
nach § 5 besteht,

15.  bei privat durchgeführten Umzügen mit 
bis zu zehn Personen, die alle über einen 
Negativtestnachweis verfügen, wobei im-
munisierte Personen zusätzlich teilneh-
men dürfen,  

16.  in den weiteren in dieser Verordnung zur 
Nutzung bestimmter Angebote gesondert 
geregelten Fällen.

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 ist eine Unterschreitung des 
Mindestabstands zusätzlich zulässig: 

1.  beim Zusammentreffen von Personen aus 
drei Hausständen ohne Personenbegren-
zung, an dem auch immunisierte Personen 
aus weiteren Hausständen teilnehmen dür-
fen,

2.  unabhängig von der Anzahl der Hausstände 
beim Zusammentreffen von bis zu zehn 
Personen, die alle über einen Negativtest-
nachweis verfügen, wobei immunisierte 
Personen zusätzlich teilnehmen dürfen und 
Kinder bis zum Schuleintritt von dem Test-
erfordernis ausgenommen sind.
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(5) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 ist eine Unterschreitung des 
Mindestabstands zusätzlich zulässig:

1.  beim Zusammentreffen von Personen aus 
bis zu fünf Hausständen ohne Personenbe-
grenzung, an dem auch immunisierte Per-
sonen aus weiteren Hausständen teilneh-
men dürfen,

2.  unabhängig von der Anzahl der Haus-
stände beim Zusammentreffen von bis zu 
100 Personen, die alle über einen Negativ-
testnachweis verfügen; wobei immunisierte 
Personen zusätzlich teilnehmen dürfen und 
Kinder bis zum Schuleintritt von dem Test-
erfordernis ausgenommen sind.

§ 5

Alltagsmaske, medizinische Gesichtsmaske, 
 Atemschutzmaske

(1) Alltagsmasken im Sinne dieser Verord-
nung sind textile Mund-Nasen-Bedeckungen 
(einschließlich Schals, Tüchern oder ähnli-
ches) oder gleich wirksame Abdeckungen von 
Mund und Nase aus anderen Stoffen. Medizi-
nische Gesichtsmasken im Sinne dieser Ver-
ordnung sind sogenannte OP-Masken. Atem-
schutzmasken im Sinne dieser Verordnung 
sind Masken des Standards FFP2 und höhe-
ren Standards jeweils ohne Ausatemventil 
oder diesen vergleichbare Masken (insbeson-
dere KN95/N95). Die Verpfl ichtung zum Tra-
gen einer Alltagsmaske wird auch durch das 
Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 
oder einer Atemschutzmaske erfüllt; der Ver-
pfl ichtung zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske wird auch durch das Tragen 
einer Atemschutzmaske genügt.

(2) Die Verpfl ichtung zum Tragen einer Atem-
schutzmaske besteht unabhängig von der Ein-
haltung des Mindestabstands und auch am 
Sitzplatz für die Erbringer der Leistung oder 
Ausbildung bei Friseurdienstleistungen und 
anderen Handwerksleistungen, Dienstleistun-
gen oder Ausbildungen ohne Einhaltung des 
Mindestabstands, wenn die Kundin oder der 
Kunde oder Auszubildende zulässigerweise 
keine Maske trägt. 

(3) Die Verpfl ichtung zum Tragen einer medi-
zinischen Gesichtsmaske besteht unabhängig 
von der Einhaltung des Mindestabstands und 
auch am Sitzplatz

1.  bei der Beförderung von Personen im öf-
fentlichen Personennah- oder -fernverkehr 
einschließlich der entgeltlichen oder ge-
schäftsmäßigen Beförderung von Personen 

mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und 
Schülerbeförderung für Fahrgäste sowohl 
während der Beförderung als auch wäh-
rend des Aufenthalts in einer zu dem je-
weiligen Verkehr gehörenden Einrichtung 
sowie für das Fahr-, Kontroll- und Servi-
cepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahr-
gästen kommt,

2.   in geschlossenen Räumlichkeiten der in 
§  16 Absatz  1 genannten Handelseinrich-
tungen, sowie in Arztpraxen und ver-
gleichbaren Einrichtungen zur Erbringung 
medizinischer Dienstleistungen,

3.  in geschlossenen Räumlichkeiten von Mu-
seen, Kunstausstellungen, Galerien, 
Schlössern, Burgen, Gedenkstätten, Bib-
liotheken, Theatern, Konzerthäusern, Ki-
nos und ähnlichen Einrichtungen sowie 
von Zoologischen Gärten und Tierparks,

4.  bei Bildungsveranstaltungen und Prüfun-
gen in Präsenz nach § 11, die in geschlos-
senen Räumen stattfi nden, wobei die Mas-
kenpfl icht für Prüfungen nach Maßgabe 
der Prüfungsleitung entfallen kann, wenn 
der Mindestabstand zu den anderen Perso-
nen im Raum eingehalten wird und eine 
gute Durchlüftung oder eine der Raum-
größe angepasste viruzid wirkende Luftfi l-
teranlage sichergestellt ist, 

5.   während Gottesdiensten und anderen Ver-
sammlungen zur Religionsausübung in ge-
schlossenen Räumen,

6.  bei anderen nach dieser Verordnung im öf-
fentlichen Raum zulässigen Zusammen-
künften, Versammlungen und Veranstal-
tungen in geschlossenen Räumen, soweit 
in dieser Verordnung keine ausdrücklichen 
Ausnahmen vorgesehen sind,

7.  in sonstigen geschlossenen Räumlichkei-
ten im öffentlichen Raum, soweit diese – 
mit oder ohne Eingangskontrolle – auch 
Kundinnen und Kunden beziehungsweise 
Besucherinnen und Besuchern zugänglich 
sind,

8.  in den Innenbereichen von nicht in Num-
mer 1 genannten Beförderungsmitteln, mit 
Ausnahme der privaten Fahrzeugnutzung 
und von Einsatzfahrzeugen von Sicher-
heitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdiens-
ten und Katastrophenschutz, sowie 

9.  bei der Inanspruchnahme und Erbringung 
von Friseurdienstleistungen und anderen 
Handwerksleistungen, Dienstleistungen 
oder Ausbildungen ohne Einhaltung des 
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Mindestabstands, wobei die Person, die die 
Leistung erbringt, in den Fällen des Ab-
satzes 2 eine Atemschutzmaske zu tragen 
hat.

Soweit Kinder zwischen 6 und 13 Jahren auf-
grund der Passform keine medizinische Ge-
sichtsmaske tragen können, ist ersatzweise 
eine Alltagsmaske zu tragen.

(4) Soweit keine Verpfl ichtung zum Tragen ei-
ner höherwertigen Maske nach Absatz  2 und 
Absatz 3 oder anderen Vorschriften dieser Ver-
ordnung vorliegt, besteht die Verpfl ichtung 
zum Tragen einer Alltagsmaske unabhängig 
von der Einhaltung des Mindestabstands 

1.  auf Märkten und ähnlichen Verkaufsstel-
len im Außenbereich,

2.   im Umfeld von geöffneten Einzelhandels-
geschäften: auf den Zuwegungen zu dem 
Geschäft innerhalb einer Entfernung von 
10 Metern zum Eingang, auf dem Grund-
stück des Geschäftes sowie auf den zu dem 
Geschäft gehörenden Parkplatzfl ächen,

3.  während Gottesdiensten und anderen Ver-
sammlungen zur Religionsausübung im 
Freien,

4.  bei anderen nach dieser Verordnung im öf-
fentlichen Raum zulässigen Zusammen-
künften, Versammlungen und Veranstal-
tungen und einer Teilnehmerzahl von 
mehr als 25 Personen im Freien, soweit in 
dieser Verordnung keine ausdrücklichen 
Ausnahmen vorgesehen sind,

5.   an weiteren Orten im Freien, für die die 
zuständige Behörde eine entsprechende 
Anordnung trifft oder bereits getroffen 
hat, wenn gemessen an der verfügbaren 
Fläche mit dem Zusammentreffen einer so 
großen Anzahl von Menschen zu rechnen 
ist, dass Mindestabstände nicht sicherge-
stellt werden können.

(4a) In Kreisen und kreisfreien Städten der 
Inzidenzstufe 1 gelten abweichend von den 
Absätzen 3 und 4 die Verpfl ichtungen zum 
Tragen einer Maske im Freien nur noch

1.  in Warteschlangen und Anstellbereichen 
sowie unmittelbar an Verkaufsständen, 
Kassenbereichen und ähnlichen Dienst-
leistungsschaltern,

2.  bei Veranstaltungen und Versammlungen 
mit mehr als 1 000 teilnehmenden Perso-
nen außer am festen Sitz- oder Stehplatz,

3.  an weiteren Orten im Freien, für die die 
zuständige Behörde eine entsprechende 

Anordnung trifft oder bereits getroffen 
hat.

Die Verpfl ichtungen zum Tragen einer Maske 
in geschlossenen Räumen bleiben unberührt, 
wobei die Maske in gut durchlüfteten Räumen 
oder Räumen mit einer der Raumgröße ange-
passten viruzid wirkenden Luftfi lteranlage an 
festen Sitz- oder Stehplätzen abgenommen 
werden darf 

1.  bei Bildungs-, Kultur- und Sportveran-
staltungen mit Negativtestnachweis,

1a.  in Bibliotheken einschließlich Hochschul-
bibliotheken und 

2.  bei zulässigen Veranstaltungen und Ver-
sammlungen nach §  18 unter Beachtung 
der jeweiligen Maßgaben zum Negativtest-
nachweis, 

wenn jeweils die Regelungen zum Mindestab-
stand eingehalten werden oder bei zulässigen 
Ausnahmen vom Mindestabstand die beson-
dere Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist.

(5) In Kindertageseinrichtungen, in Angebo-
ten der Kindertagespfl ege und heilpädagogi-
schen Kindertageseinrichtungen, in Angebo-
ten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen 
(Brückenprojekte) sowie in Schulgebäuden 
und auf dem Gelände von Schulen bestimmt 
sich die Verpfl ichtung zum Tragen einer Maske 
nach der Coronabetreuungsverordnung.

(6) Von der aufgrund dieser Verordnung beste-
henden Verpfl ichtung zum Tragen einer Maske 
ausgenommen sind 

1.  Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben,

2.  Kräfte von Sicherheitsbehörden, Feuer-
wehr, Rettungsdiensten und Katastro-
phenschutz in Einsatzsituationen,

3.  Inhaberinnen und Inhaber sowie Beschäf-
tigte von Einrichtungen, die für Kunden- 
oder Besucherverkehre geöffnet sind, 
wenn das Tragen der Maske durch gleich 
wirksame Schutzmaßnahmen (Abtren-
nung durch Glas, Plexiglas oder ähnliches) 
ersetzt wird, 

4.  Personen, die aus medizinischen Gründen 
keine Maske tragen können; das Vorliegen 
der medizinischen Gründe ist durch ein 
ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches 
auf Verlangen vorzulegen ist. 

(7) Die Maske kann vorübergehend abgelegt 
werden, 
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1.  wenn das zur Ermöglichung einer Dienst-
leistung oder ärztlichen Behandlung erfor-
derlich ist,

2.  bei der zulässigen Nutzung gastronomi-
scher Einrichtungen am Sitz- oder Steh-
platz,

3.  zur notwendigen Einnahme von Speisen 
und Getränken,

4.  im Rahmen zulässiger Veranstaltungen 
nach Maßgabe der Veranstaltungsleitung 
bei Vortragstätigkeit, Redebeiträgen und 
Prüfungsgesprächen unter Wahrung des 
Mindestabstands zu anderen Personen,

5.  bei der Kommunikation mit einem gehör-
losen oder schwerhörigen Menschen,

6.  während einer nach dieser Verordnung zu-
lässigen Sportausübung, soweit dies für 
die Sportausübung erforderlich ist,

7.  während nach dieser Verordnung zulässi-
ger Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen 
einer Maske ausgeübt werden können 
(Spielen von Blasinstrumenten und ähnli-
ches),

8.  auf behördliche oder richterliche Anord-
nung.

(8) Personen, die eine Verpfl ichtung zum Tra-
gen einer Maske nicht beachten, sind von der 
Nutzung der betroffenen Angebote, Einrich-
tungen und Dienstleistungen durch die für 
das Angebot, die Einrichtung oder Dienstleis-
tung verantwortlichen Personen auszuschlie-
ßen.

§ 6

Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen

(1) Bei Angeboten und Einrichtungen, die für 
Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet 
sind, sind folgende Hygieneanforderungen si-
cherzustellen: 

1.  Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl 
von Gelegenheiten zum Händewaschen 
beziehungsweise zur Händehygiene, insbe-
sondere in Eingangsbereichen von gastro-
nomischen Einrichtungen,

2.   die regelmäßige infektionsschutzgerechte 
Reinigung aller Kontaktfl ächen und Sani-
tärbereiche in Intervallen, die den beson-
deren Anforderungen des Infektionsschut-
zes Rechnung tragen,

3  . die infektionsschutzgerechte Reinigung 
von körpernah eingesetzten Gegenständen 
oder Werkzeugen nach jedem Gast-/Kun-
denkontakt, 

4  . das Spülen des den Kundinnen und Kun-
den zur Verfügung gestellten Geschirrs bei 
mindestens 60 Grad Celsius, nur aus-
nahmsweise sind niedrigere Temperaturen 
mit entsprechend wirksamen Tensiden be-
ziehungsweise Spülmitteln ausreichend,

5.   das Waschen von gebrauchten Textilien 
und ähnlichem bei mindestens 60 Grad 
Celsius, wobei insbesondere Handtücher, 
Bademäntel und Bettwäsche nach jedem 
Gast- beziehungsweise Kundenkontakt zu 
wechseln und ansonsten Einmalhandtü-
cher zu verwenden sind, und

6.  gut sichtbare und verständliche Informati-
onen zum infektionsschutzgerechten Ver-
halten durch Informationstafeln oder ähn-
liches.

Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, 
Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu ver-
wenden, die aufgrund einer fettlösenden oder 
mindestens begrenzt viruziden Wirkung das 
SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten. Satz  1 
Nummer  1 gilt nicht für Angebote und Ein-
richtungen des öffentlichen Personenverkehrs.

(2) In geschlossenen Räumen, die für Kunden- 
und Besucherverkehre geöffnet sind, ist zur Ver-
meidung von über Aerosole vermittelten Infek-
tionen eine dauerhafte oder mindestens regel-
mäßige Durchlüftung mit kurzen 
Lüftungsintervallen sicherzustellen. Soweit dies 
nicht möglich ist oder auch zusätzlich, kann 
eine der Raumgröße angepasste viruzid wir-
kende Luftfi lteranlage eingesetzt werden. Die 
Intensität der Lüftung oder Luftfi lterung und 
die Lüftungsintervalle sind der Anzahl der re-
gelmäßig im Raum anwesenden Personen sowie 
den von ihnen ausgeübten Tätigkeiten, zum Bei-
spiel sportliche Betätigung, Singen oder Musi-
zieren mit erhöhtem Aerosolausstoß, anzupas-
sen. Soweit andere Behörden, zum Beispiel Be-
hörden des Arbeitsschutzes, der Schul- oder 
Bauaufsicht, Vorgaben zur Belüftungssituation 
machen, sind diese zusätzlich verbindlich zu be-
rücksichtigen. Die zuständigen Behörden kön-
nen zusätzliche oder abweichende Vorgaben zur 
Belüftungsregelung anhand der konkreten Situ-
ation des Einzelfalls, zum Beispiel aus Sicher-
heitsgründen, machen.

(3) Bei der Durchführung von Tätigkeiten der 
Angehörigen der Heilberufe mit Approbation 
und sonstiger Personen, die zur Ausübung der 
Heilkunde gemäß §  1 des Heilpraktikergeset-
zes befugt sind, sollen die jeweils aktuell gel-
tenden Empfehlungen und Richtlinien des Ro-
bert Koch-Instituts beachtet werden. Dasselbe 
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gilt für zur Versorgung erforderliche Tätigkei-
ten der ambulanten Pfl ege und der Betreuung 
im Sinne des Fünften, des Achten, des Neunten 
und des Elften Buches Sozialgesetzbuch.

§ 7

Coronatests

(1) Soweit nach § 28b des Infektionsschutzge-
setzes oder dieser Verordnung als Vorausset-
zung für die Nutzung oder die Zulassung ei-
nes Angebotes das Vorliegen eines Schnell-
tests oder Selbsttests erforderlich ist, muss es 
sich um ein in der Corona-Test-und-Quaran-
täneverordnung vorgesehenes Testverfahren 
handeln. Das negative Ergebnis muss von ei-
ner der in der Corona-Test-und-Quarantäne-
verordnung vorgesehenen Teststellen schrift-
lich oder digital bestätigt werden (Negativ-
testnachweis). Der Negativtestnachweis ist 
bei der Inanspruchnahme des Angebots zu-
sammen mit einem amtlichen Ausweisdoku-
ment mitzuführen und den verantwortlichen 
Personen vorzulegen. Die Testvornahme darf 
bei der Inanspruchnahme des Angebots vor-
behaltlich der strengeren Anforderungen des 
§ 28b des Infektionsschutzgesetzes höchstens 
48 Stunden zurückliegen. Bei Personen, die an 
einer beaufsichtigten Schultestung nach §  1 
Absatz  2a und Absatz  2b der Coronabetreu-
ungsverordnung in Form einer PCR-Pooltes-
tung teilgenommen haben, gilt als Zeitpunkt 
der Testvornahme der Zeitpunkt der Ergeb-
nisfeststellung. Kinder bis zum Schuleintritt 
sind von dem Testerfordernis generell ausge-
nommen.

(2) Soweit nach den Regelungen dieser Verord-
nung statt der Vorlage eines Negativtestnach-
weises nach Absatz 1 auch ein beaufsichtigter 
Selbsttest zulässig ist, muss die Aufsicht durch 
die für die Leitung des Bildungsangebotes ver-
antwortliche Person oder eine pädagogische 
Fachkraft in der Kinder- und Jugendarbeit 
oder eine andere vom Träger beauftragte und 
dafür geschulte Person erfolgen.

§ 8

Rückverfolgbarkeit

(1) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist si-
chergestellt, wenn die für das Angebot, die 
Einrichtung oder Dienstleistung verantwort-
liche Person alle anwesenden, das Angebot 
oder die Einrichtung nutzenden oder an den 
Zusammenkünften teilnehmenden Personen 
mit deren Wissen mit Name, Adresse und Tele-
fonnummer oder Emailadresse sowie – sofern 
es sich um wechselnde Personenkreise handelt 

– Zeitraum des Aufenthalts beziehungsweise 
Zeitpunkt von An- und Abreise digital oder 
schriftlich erfasst und diese Daten für vier 
Wochen aufbewahrt. Anwesende Personen, die 
nicht über die erforderliche technische Aus-
rüstung für eine angebotene digitale Datener-
fassung verfügen, sind von der verantwort-
lichen Person kostenfrei unter Zurverfügung-
stellung eigener technischer Ausrüstung oder 
papiergebunden zu erfassen. Widerspricht 
eine anwesende Person der Erfassung ihrer 
Daten, so unterbleibt die Datenerfassung; die 
widersprechende Person ist von der Nutzung 
des Angebots, der Einrichtung oder Dienst-
leistung durch die hierfür verantwortliche 
Person auszuschließen, wenn die Rückverfolg-
barkeit gemäß dieser Verordnung oder ande-
ren Rechtsvorschriften sicherzustellen ist. Die 
Datenerfassung ist so zu gestalten, dass die 
zuständigen Behörden bei Kontrollen vor Ort 
die erfassten Daten mit den tatsächlich anwe-
senden Personen abgleichen können.

(2) Die besondere Rückverfolgbarkeit ist si-
chergestellt, wenn die nach Absatz  1 Satz  1 
verantwortliche Person zusätzlich zur Erhe-
bung der Daten nach Absatz  1 Satz  1 einen 
Sitzplan erstellt und für vier Wochen aufbe-
wahrt. In dem Sitzplan ist zu erfassen, welche 
anwesende Person wo gesessen hat.

(3) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist si-
cherzustellen

1.  bei der Nutzung von Sitz- oder Stehplät-
zen in zulässigen gastronomischen Ein-
richtungen,

2.  bei körpernahen Dienstleistungen und 
körpernahen Ausbildungstätigkeiten im 
Sinne des §  4 Absatz  3 Nummer  14 und 
des § 17 Absatz 1 Nummer 2,

3.  bei der nach dieser Verordnung zulässigen 
Nutzung von Angeboten eines Beherber-
gungsbetriebs, 

4  für Kurse, Klassengemeinschaften und 
weitere Angebote in Schulungs- und Bil-
dungsangeboten nach § 11, bei denen der 
Mindestabstand auch am Sitzplatz einge-
halten wird,

5.  in Bibliotheken, einschließlich Hoch-
schulbibliotheken, und Archiven,

6.  beim praktischen Fahr- und Flugunter-
richt,

7.  bei Sportangeboten in geschlossenen Räu-
men sowie für Zuschauer von Sportveran-
staltungen nach Maßgabe von § 14, 
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8.  beim Betrieb von zoologischen Gärten 
und Tierparks sowie nicht frei zugängli-
chen Botanischen Gärten, Garten- und 
Landschaftsparks,

9.  bei nach dieser Verordnung zulässigen 
Versammlungen und Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen sowie bei zulässi-
gen Veranstaltungen zur Jagdausübung 
und Jungwildrettung,

10.  beim Unterschreiten des Mindestabstands 
für nahe Angehörige bei Beerdigungen, 
standesamtlichen Trauungen und Zusam-
menkünften unmittelbar vor dem Ort der 
Trauung.

Der gesonderten Erfassung von Adresse und 
Telefonnummer bedarf es nicht, wenn diese 
Daten für die verantwortliche Person bereits 
verfügbar sind, wie beispielsweise bei Be-
schäftigten, die eine Betriebskantine oder eine 
vergleichbare Einrichtung nutzen.

(4) Die besondere Rückverfolgbarkeit ist si-
cherzustellen für Kurse und Klassengemein-
schaften in Schul- und Bildungsangeboten 
nach § 11 sowie für alle teilnehmenden Perso-
nen bei Kulturveranstaltungen nach § 13 und 
bei Veranstaltungen und Versammlungen nach 
§ 18, wenn die Mindestabstände zwischen den 
Sitzplätzen nach diesen Vorschriften zulässi-
gerweise nicht eingehalten werden.

(5) Die in den vorstehenden Absätzen genann-
ten personenbezogenen Daten sind nach den 
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften 
zu verarbeiten, insbesondere vor dem Zugriff 
Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von 
vier Wochen vollständig datenschutzkonform 
zu vernichten. Erfolgt die Datenerfassung digi-
tal, sind dabei sämtliche Vorgaben des Daten-
schutzes, insbesondere zur Fremdspeicherung 
von Daten, und die vollständige datenschutz-
konforme Löschung der Daten nach vier Wo-
chen in eigener Verantwortung sicherzustellen. 
Zudem sind die Daten im Bedarfsfall jederzeit 
der zuständigen Behörde auf Verlangen kosten-
frei in einem von ihr nutzbaren Format zur 
Verfügung zu stellen.

(6) Die Regelungen zur Rückverfolgbarkeit 
gelten nicht, soweit gesetzlich eine Anonymi-
tät der Personen vorgesehen ist, die ein Ange-
bot in Anspruch nehmen beziehungsweise 
eine Einrichtung aufsuchen.

§ 9

Modellkommunen, Innovationsklausel

(1) Modellvorhaben in Kommunen, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung geneh-

migt wurden, dürfen unter den Bedingungen 
der zum Zeitpunkt der Genehmigung gelten-
den Vorschriften fortgesetzt werden.

(2) Im Rahmen eines Multi-Barrieren-Sys-
tems zur Verhinderung von Infektionen kön-
nen anstelle einer Lüftung mit Frischluft auch 
innovative Techniken der Luftfi lterung zum 
Einsatz kommen, wenn deren ausreichende 
Wirksamkeit – modellhaft auch mit Aussage-
kraft für die betreffenden Räumlichkeiten – 
wissenschaftlich plausibel belegt ist. Die zu-
ständigen Behörden in den Bereichen Infekti-
ons-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sollen 
den Einsatz solcher technischen Innovationen 
ausdrücklich fördern und ermöglichen. 

(3) Darüber hinaus kann das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausnahmen 
von Anforderungen dieser Verordnung ertei-
len, wenn die durch die entsprechenden An-
forderungen verfolgten Infektionsschutzwir-
kungen durch innovative Hygiene- und Infek-
tionsschutzmaßnahmen mittels technischer 
Einrichtungen gleichwertig erreicht werden 
und dies wissenschaftlich belegt ist. Der wis-
senschaftliche Wirkungsnachweis muss dabei 
die technische Funktionalität der Einrichtung 
belegen und zugleich für den konkreten Ein-
satzbereich die gleichwertig ersetzende 
Schutzwirkung im Hinblick auf die aufzuhe-
benden Anforderungen nachweisen.

II. Besonderer Teil

§ 10

Stationäre und ambulante Gesundheits- 
und Pfl egeeinrichtungen

(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilita-
tionseinrichtungen, vollstationäre Einrichtun-
gen der Pfl ege, ambulante Pfl egedienste und 
besondere Wohnformen der Eingliederungs-
hilfe, Einrichtungen und Dienste der Woh-
nungslosenhilfe sowie ähnliche Einrichtungen 
haben die erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um den Eintrag von Coronaviren zu 
erschweren und die in den Einrichtungen le-
benden oder betreuten Personen sowie die Be-
schäftigten zu schützen, soweit dies trotz des 
steigenden Impfschutzes der betroffenen Ein-
richtungen und der sinkenden Infektionszah-
len im Umfeld der Einrichtungen unter Be-
rücksichtigung der Richtlinien und Empfeh-
lungen des Robert Koch-Instituts erforderlich 
ist. Besuche sind auf der Basis eines einrich-
tungsbezogenen Besuchskonzepts umfassend 
zu ermöglichen. Dabei können sie vom 
 Vorliegen einer Immunisierung, eines Negativ-
testnachweises oder einer vorherigen Testung 
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in der Einrichtung sowie der Beachtung der 
allgemeinen Infektionsschutzgrundregeln ab-
hängig gemacht werden. Ausnahmen zum 
Schutz besonders vulnerabler Personen kön-
nen auf Grundlage dieser Verordnung und im 
Rahmen der Regelungen nach Absatz 2 nur im 
Einzelfall von der Einrichtung angeordnet 
werden. Dabei ist stets zu berücksichtigen, 
dass die jeweiligen Regelungen nicht zu einer 
vollständigen Isolation der Betroffenen führen 
dürfen. Insbesondere müssen die Begleitung 
des Geburtsprozesses und der Geburt und Be-
suche, die aus Rechtsgründen (insbesondere 
zwingende Angelegenheiten im Zusammen-
hang mit einer rechtlichen Betreuung) oder zur 
seelsorgerischen Betreuung erforderlich sind, 
infektionsschutzgerecht ermöglicht werden. 

(2) Zu weitergehenden Einzelheiten kann das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales gesonderte Regelungen erlassen. Kon-
krete Anordnungen der zuständigen Behörden 
zu erhöhten Infektionsschutzmaßnahmen, die 
Vorgaben zur Testung von Beschäftigten und 
Besucherinnen und Besuchern aus der Co-
rona-Test-und-Quarantäneverordnung sowie 
die Vorgaben aus dem Arbeitsschutzrecht sind 
zu beachten.

§ 11 

Bildungsangebote

(1) Die Zulässigkeit von Bildungsangeboten 
und Prüfungen öffentlicher, kirchlicher oder 
privater Einrichtungen und Organisationen, 
die nicht unter die Regelungen der Coronabe-
treuungsverordnung fallen, sowie von Ange-
boten der Selbsthilfe richtet sich nach den 
folgenden Vorschriften. Praktische Ausbil-
dungsabschnitte sind unter Berücksichtigung 
der Vorgaben für den jeweiligen Praxisbereich 
zulässig.

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 sind nur zulässig:

1.  Bildungsangebote und Prüfungen im 
Freien, 

1a.  Bildungsangebote und Prüfungen mit bis 
zu zwei neben der unterrichtenden Person 
teilnehmenden Personen auch in geschlos-
senen Räumen,

2.  Bildungsangebote und Prüfungen in ge-
schlossenen Räumen mit einem Negativ-
testnachweis oder einem gemeinsamen be-
aufsichtigten Selbsttest für die an dem 
Bildungsangebot und – ab dem 7. Juni 
2021 – auch für die an der Prüfung teil-
nehmenden Personen, wobei 

 a)  der musikalische Unterricht mit Ge-
sang oder Blasinstrumenten in ge-
schlossenen Räumen nur in Gruppen 
von höchstens zehn Personen und nur 
in vollständig durchlüfteten Räumen 
durchgeführt werden darf und 

 b)  es bei mehrtägigen Bildungsangeboten 
in festen Lerngruppen ausreichend ist, 
wenn zu Beginn und dann alle drei Tage 
ein Negativtestnachweis vorgelegt oder 
innerhalb der Lerngruppe zu Beginn 
des ersten und dann jeweils dritten Ta-
ges gemeinsam unter Aufsicht ein Coro-
naselbsttest vorgenommen wird,

3.  die Anfängerschwimmausbildung und 
Kleinkinderschwimmkurse für Gruppen 
von in Hallenbädern höchstens zehn, in 
Freibädern höchstens 25 Kindern.

Es sind die Vorgaben der §§ 3 bis 8 zu beachten 
und insbesondere geeignete Vorkehrungen zur 
Hygiene sowie zur Begrenzung des Zutritts zu 
Schulungs- und Prüfungsräumen sowie zur 
Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Die Vor-
schriften zum Mindestabstand sind einzuhal-
ten, wobei Ausnahmen vom Erfordernis des 
Mindestabstands beim Betreten und Verlassen 
des Unterrichtsraums sowie bei kurzzeitigen 
Bewegungen zwischen den Sitzreihen zulässig 
sind. Die Pfl icht zur Vorlage eines Negativtest-
nachweises entfällt bei Bildungsangeboten, die 
in Kooperation mit einer Schule im Sinne der 
Coronabetreuungsverordnung stattfi nden und 
an denen ausschließlich Personen teilnehmen, 
die in dieser Schule an den Schultestungen 
teilnehmen. Sportliche Bildungsangebote dür-
fen nur unter den Voraussetzungen des § 14 er-
folgen.

(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig:

1.  eine Unterschreitung des Mindestabstands 
zwischen den Sitzplätzen, wenn die teil-
nehmenden Personen an festen Sitz- oder 
Arbeitsplätzen lernen,

2.  der musikalische Unterricht mit Gesang 
oder Blasinstrumenten in geschlossenen 
Räumen unter Beachtung der übrigen 
Maßgaben von Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe a auch in Gruppen von bis zu 
20 Personen,

3.  die Anfängerschwimmausbildung und 
Kleinkinderschwimmkurse auch für 
Gruppen von in Hallenbädern höchstens 
20, in Freibädern höchstens 30 Kindern. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 44a vom 24. Juni 2021 741

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 sind zusätzlich zulässig:

1.  das Ablegen der Maske am Sitzplatz auch 
in gut durchlüfteten Räumen oder Räumen 
mit einer der Raumgröße angepassten vi-
ruzid wirkenden Luftfi lteranlage, 

1a.  der musikalische Unterricht mit Gesang 
oder Blasinstrumenten in geschlossenen 
Räumen unter Beachtung der übrigen 
Maßgaben von Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe a auch in Gruppen von bis zu 
30 Personen,

2.  die Anfängerschwimmausbildung und 
Kleinkinderschwimmkurse auch ohne Per-
sonenbegrenzung,

3.  wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 
1 gilt, Bildungsangebote und Prüfungen in 
geschlossenen Räumen ohne Negativtest-
nachweis beziehungsweise beaufsichtigten 
Selbsttest.

(5) Bei Ausbildungstätigkeiten, die eine Un-
terschreitung des Mindestabstands erfordern, 
wie zum Beispiel bei der Gesundheitsbildung 
und beim Schwimmunterricht, und bei Prü-
fungen in körpernah arbeitenden Dienstleis-
tungsberufen ist die notwendige Unterschrei-
tung des Mindestabstands unabhängig von 
der Inzidenzstufe zulässig. Dabei ist aber 
dringend auf eine möglichst kontaktarme 
Durchführung zu achten. Zudem sind ein vor-
heriges Händewaschen/Händedesinfektion 
und das Tragen einer Atemschutzmaske, so-
weit tätigkeitsabhängig möglich, obligato-
risch.

(6) Beim Betrieb von Fahrschulen, Bootsschu-
len und Flugschulen sowie bei der Abnahme 
von theoretischen und praktischen Fahrer-
laubnisprüfungen und Fluglizenzprüfungen 
gilt das Erfordernis des Mindestabstands un-
abhängig von der Inzidenzstufe nicht für den 
praktischen Unterricht und praktische Prü-
fungen, wobei sich im Fahrzeug, Boot oder 
Flugzeug nur Schülerinnen und Schüler, Leh-
rerinnen und Lehrer, Lehreranwärterinnen 
und -anwärter sowie Prüfungspersonen auf-
halten dürfen und diese eine Atemschutz-
maske tragen müssen, soweit dies nicht aus 
gesundheitlichen Gründen oder unter Sicher-
heitsaspekten unmöglich ist. In Kreisen und 
kreisfreien Städten mit der Inzidenzstufe 1 ist 
eine medizinische Maske ausreichend.

(7) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales kann zur schrittweisen Öffnung 
bestimmter Bildungsbereiche abweichende 
Regelungen erlassen. 

§ 12

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, 
 Eltern-Kind-Angebote der Familienbildung

(1) Die Zulässigkeit von Angeboten der Kin-
der- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit 
sowie von Eltern-Kind-Angeboten der Fami-
lienbildung in oder von Einrichtungen der 
Sozial- und Jugendhilfe richtet sich nach den 
folgenden Vorschriften.

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 sind nur zulässig: 

1.  Betreuungsangebote der Einzelbetreuung 
in Präsenz, 

2.  über eine Einzelbetreuung hinausgehende 
Hilfen und Leistungen gemäß §  8a und 
§§  27ff. des Achten Buches Sozialgesetz-
buch unter Beachtung der §§ 3 bis 8 dieser 
Verordnung,

3.  im Freien Angebote in festen Gruppen von 
bis zu 20 jungen Menschen oder im Rah-
men von Eltern-Kind-Angeboten der Fa-
milienbildung bis zu 30 Personen ein-
schließlich der Begleitpersonen bei sicher-
gestellter einfacher Rückverfolgbarkeit, 
wobei Jugendliche über 14 Jahren und er-
wachsene Begleitpersonen für die Teil-
nahme an Angeboten mit Aktivitäten, die 
nicht kontaktfrei sind, einen Negativtest-
nachweis oder einen beaufsichtigten Coro-
naselbsttest benötigen, 

4.  in geschlossenen Räumen Angebote in fes-
ten Gruppen von bis zu zehn jungen Men-
schen oder im Rahmen von Eltern-Kind-
Angeboten der Familienbildung bis zu 15 
Personen einschließlich der Begleitperso-
nen mit Negativtestnachweis oder einem 
beaufsichtigten Coronaselbsttest sowie si-
chergestellter einfacher Rückverfolgbar-
keit,

5.  eintägige Ferienangebote oder Ferienange-
bote mit täglich wechselnden Gruppen, 
bei denen die Teilnehmenden in festen 
Gruppen von bis zu 20 jungen Menschen 
betreut werden und alle Teilnehmenden 
einschließlich der Betreuungspersonen vor 
Beginn des Angebots und bei mehrtägigen 
Angeboten jeden dritten Tag einen beauf-
sichtigten Coronaselbsttest vornehmen 
oder einen Schnelltest vornehmen lassen 
beziehungsweise einen Negativtestnach-
weis vorlegen sowie in Bereichen, in denen 
mehrere Gruppen zusammenkommen, die 
Mindestabstände und allgemeinen Mas-
kenpfl ichten zu beachten sind,
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6.  mehrtägige Ferienangebote, wenn die Teil-
nehmenden für die gesamte Zeit in festen 
Gruppen von maximal 20 jungen Menschen 
betreut werden und alle teilnehmenden 
Personen einschließlich der Betreuungsper-
sonen jeweils am ersten Tag und dann er-
neut spätestens nach jeweils sieben Tagen 
einen beaufsichtigten Coronaselbsttest vor-
nehmen oder einen Schnelltest vornehmen 
lassen beziehungsweise einen Negativtest-
nachweis vorlegen, wobei ergänzend zur 
Sicherstellung der einfachen Rückverfolg-
barkeit die Gruppenaufteilung zu erfassen 
ist und in Bereichen, in denen mehrere 
Gruppen zusammenkommen, die Mindest-
abstände und allgemeinen Maskenpfl ichten 
zu beachten sind,

7.  Kinder- und Jugendferienreisen sowie Fa-
milienerholungsreisen von öffentlichen 
und freien Trägern der Jugendhilfe ein-
schließlich der gemeinsamen Anreise per 
Bus oder Bahn, wenn an ihnen höchstens 
50 junge Menschen und Erwachsene teil-
nehmen oder eine feste Aufteilung in 
Gruppen von höchstens 25 Personen er-
folgt, wobei alle Teilnehmenden ein-
schließlich der Betreuungspersonen zu Be-
ginn der Reise über einen Negativtest-
nachweis verfügen und während der Reise 
mindestens zweimal wöchentlich einen be-
aufsichtigten Coronaselbsttest vornehmen 
oder einen Schnelltest vornehmen lassen 
müssen; für Angebote anderer Veranstalter 
von Kinder- und Jugendreisen gelten § 20 
und die sonstigen Regelungen dieser Ver-
ordnung.

Finden die vorstehenden Angebote in ge-
schlossenen Räumen statt, ist ab einer Anzahl 
von fünf gleichzeitig anwesenden Personen 
eine medizinische Maske zu tragen. Dies gilt 
nicht für die Einnahme der Mahlzeiten und 
die Schlaf- und Sanitärräume in Jugendher-
bergen, Zeltlagern und anderen Unterkünften, 
wobei in Sanitärräumen die Mindestabstände 
zwingend einzuhalten sind. Bei Aktivitäten 
im Freien, bei denen nach den allgemeinen 
Regelungen des §  5 eine Maske zu tragen 
wäre, kann nach Entscheidung der für das 
Angebot verantwort lichen Person auf die Ver-
pfl ichtung zum Tragen einer Maske verzichtet 
werden. Soweit möglich und mit den Zielset-
zungen des Angebots vereinbar, sollen Infekti-
onsrisiken auch durch die Einhaltung von Ab-
ständen möglichst vermieden werden. Die 
Mindestabstände können aber für Angebote 
der Kinder- und Jugendarbeit und bei den El-
tern-Kind-Angeboten mit Negativtestnach-

weis oder im Außenbereich auch unterschrit-
ten werden. Bei Gruppen von bis zu fünf jun-
gen Menschen kann unter Beachtung der 
Masken- und Abstandspfl icht aus pädagogi-
schen Gründen im Einzelfall nach Entschei-
dung der für das Angebot verantwortlichen 
Person auf das Erfordernis eines Negativtest-
nachweises verzichtet werden.

(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig:

1.  im Freien Angebote unter Beachtung der 
übrigen Maßgaben von Absatz  2 Satz  1 
Nummer 3 auch mit bis zu 30 jungen Men-
schen oder 45 Personen bei Eltern-Kind-
Angeboten,

2.  in geschlossenen Räumen Angebote unter 
Beachtung der übrigen Maßgaben von Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 4 auch mit bis zu 20 
jungen Menschen oder 30 Personen bei El-
tern-Kind-Angeboten,

3.  der Verzicht auf das Tragen von Masken bei 
Gruppenangeboten in geschlossenen Räu-
men für bis zu 20 junge Menschen und bis 
zu fünf Betreuungspersonen oder für bis zu 
20 Teilnehmende bei Eltern-Kind-Angebo-
ten. 

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 sind zusätzlich zulässig:

1.  im Freien Angebote unter Beachtung der 
übrigen Maßgaben von Absatz  2 Satz  1 
Nummer 3 auch mit bis zu 50 jungen Men-
schen oder 75 Personen bei Eltern-Kind-
Angeboten und ohne Negativtestnachweis, 

2.  in geschlossenen Räumen Angebote unter 
Beachtung der übrigen Maßgaben von Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 4 auch mit bis zu 30 
jungen Menschen oder 45 Personen bei El-
tern-Kind-Angeboten und ohne Negativ-
testnachweis. 

(5) Bei der Nutzung von in dieser Verordnung 
besonders geregelten Freizeit- und Sportan-
geboten sowie bei der Durchführung von in 
dieser Verordnung besonders geregelten Ver-
anstaltungen im Rahmen der Kinder- und Ju-
gendarbeit sind über die Regelungen der vor-
stehenden Absätze hinaus auch die jeweiligen 
besonderen Regelungen dieser Angebote und 
Veranstaltungen zu beachten.

(6) In Kreisen und kreisfreien Städten, die 
den Regelungen des §  28b des Infektions-
schutzgesetzes unterfallen, sind die Angebote 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 7 nur vor-
behaltlich der Regelungen des §  28b des In-
fektionsschutzgesetzes zulässig. Zudem be-
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dürfen die Angebote der gesonderten Geneh-
migung der zuständigen örtlichen 
Ordnungsbehörde oder der zuständigen unte-
ren Gesundheitsbehörde, soweit es sich nicht 
um Angebote für Einzelpersonen oder Grup-
pen von höchstens fünf jungen Menschen bis 
zum Alter von einschließlich 18 Jahren oder – 
dies aber nur im Freien – für Gruppen von 
höchstens zwanzig Kindern bis zum Alter von 
einschließlich 14 Jahren handelt.

§ 13

Kultur

(1) Die Zulässigkeit des Betriebs von Museen, 
Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, 
Burgen, Gedenkstätten, Bibliotheken und 
ähnlichen Einrichtungen (Kultureinrichtun-
gen) sowie die Zulässigkeit von Konzerten 
und Aufführungen in und von Theatern, 
Opern- und Konzerthäusern, Kinos und ande-
ren öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
(Kulturveranstaltungen) und von nicht be-
rufsmäßigen musisch-kulturellen Angeboten 
richten sich nach den folgenden Vorschriften.

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 sind nur zulässig: 

1.  der Betrieb von Kultureinrichtungen mit 
vorheriger Terminbuchung, sichergestellter 
einfacher Rückverfolgbarkeit und Beach-
tung der sonstigen Regelungen der §§ 3 bis 
6 und 8, wobei die Anzahl von gleichzeitig 
anwesenden Besucherinnen und Besuchern 
in geschlossenen Räumen eine Person pro 
zwanzig Quadratmeter der für sie geöffne-
ten Fläche nicht übersteigen darf und in 
Bibliotheken und Archiven keine Termin-
buchung erforderlich ist,

2.  Kulturveranstaltungen im Freien für bis zu 
500 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 
Negativtestnachweis, sichergestellter be-
sonderer Rückverfolgbarkeit und Einhal-
tung des Mindestabstands, wobei bei festen 
Sitzplätzen eine Besetzung mit je einem 
freien Sitz rechts und links und reihen-
weise versetzten freien Plätzen (Schach-
brettmuster) und in Autokinos, Autothea-
tern und ähnlichen Einrichtungen ein Ab-
stand von 1,5 Metern zwischen den 
Fahrzeugen ausreicht,

3.  Kulturveranstaltungen in gut durchlüfte-
ten Räumen oder Räumen mit einer der 
Raumgröße angepassten viruzid wirkenden 
Luftfi lteranlage für bis zu 250 Zuschauer-
innen und Zuschauer mit Negativtestnach-
weis, sichergestellter besonderer Rückver-

folgbarkeit und Einhaltung des Mindest-
abstands, wobei bei festen Sitzplätzen eine 
Besetzung im Schachbrettmuster ausreicht,

4.  der berufsmäßige Probenbetrieb sowie zur 
Berufsausübung zählende Konzerte und 
Aufführungen ohne Publikum zur Auf-
zeichnung oder Übertragung in Fernsehen, 
Radio oder Internet unter Beachtung der 
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben, 

5.  der nicht berufsmäßige Probenbetrieb im 
Freien mit Negativtestnachweis und si-
chergestellter einfacher Rückverfolgbar-
keit, 

6.  der nicht berufsmäßige Probenbetrieb in 
geschlossenen Räumen mit bis zu 20 Perso-
nen mit Negativtestnachweis und sicherge-
stellter einfacher Rückverfolgbarkeit ohne 
Gesang und Blasinstrumente.

Stehplätze an Stehtischen dürfen im Rahmen 
von Kulturveranstaltungen genutzt werden, 
wenn an ihnen nur Personen unter Beachtung 
der Kontaktbeschränkungen nach §  4 Ab-
satz 2 und 3 stehen. Für die Zulässigkeit gast-
ronomischer Angebote im Zusammenhang mit 
Kulturveranstaltungen oder in Kultureinrich-
tungen gelten zusätzlich die Regelungen des 
§ 19.

(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig: 

1.  der Betrieb von Kultureinrichtungen unter 
Beachtung der übrigen Maßgaben von Ab-
satz  2 Nummer  1 auch ohne Terminbu-
chung,

2  . Führungen in Kultureinrichtungen mit 
Gruppen von bis zu zehn Personen und 
einfacher Rückverfolgbarkeit,

3.  Kulturveranstaltungen in geschlossenen 
Räumen unter Beachtung der übrigen 
Maßgaben von Absatz  2 Nummer  3 auch 
für bis zu 500 Zuschauerinnen und Zu-
schauer,

4.  der nicht-berufsmäßige Probenbetrieb in 
geschlossenen Räumen unter Beachtung 
der übrigen Maßgaben von Absatz 2 Num-
mer  6 auch mit Gesang und Blasinstru-
menten in ständig durchlüfteten Räumen.

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 sind zusätzlich zulässig: 

1.  der Betrieb von Kultureinrichtungen unter 
Beachtung der übrigen Maßgaben von Ab-
satz  2 Nummer  1 auch ohne Terminbu-
chung, wobei die Anzahl von gleichzeitig 
anwesenden Besucherinnen und Besuchern 
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in geschlossenen Räumen eine Person pro 
zehn Quadratmeter der für sie geöffneten 
Fläche erreichen darf und, wenn auch für 
das Land die Inzidenzstufe 1 gilt, die Per-
sonenbegrenzung völlig entfällt,

2.  Führungen in Kultureinrichtungen mit 
Gruppen von bis zu 20 Personen und einfa-
cher Rückverfolgbarkeit,

3.  Kulturveranstaltungen im Freien unter Be-
achtung der übrigen Maßgaben von Ab-
satz 2 Nummer 2 

 a)  auch ohne Negativtestnachweis, wenn 
nicht mehr als 200 Personen teilneh-
men, oder

 b)  auch mit bis zu 1 000 Zuschauerinnen 
und Zuschauern,

 c)  mit mehr als 1 000 Zuschauerinnen und 
Zuschauern, höchstens aber einem 
Drittel der regulären Zuschauerkapazi-
tät, mit einem durch die zuständige Be-
hörde genehmigten Hygiene- und In-
fektionsschutzkonzept, 

4.  Kulturveranstaltungen in geschlossenen 
Räumen unter Beachtung der übrigen 
Maßgaben von Absatz  3 Nummer  3 auch 
für bis zu 1 000 Zuschauerinnen und Zu-
schauer, 

5.  der nicht-berufsmäßige Probenbetrieb im 
Freien auch ohne Negativtestnachweis so-
wie in geschlossenen Räumen unter Beach-
tung der übrigen Maßgaben von Absatz  2 
Nummer 6 

 a)  auch mit bis zu 50 Personen oder

 b)  auch mit Gesang und Blasinstrumenten 
in ständig durchlüfteten Räumen mit 
bis zu 30 Personen und bei besonders 
großen Räumen, wie zum Beispiel Kir-
chen und Konzertsälen, ebenfalls mit 
bis zu 50 Personen,

6.  wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 
1 gilt, Kulturveranstaltungen unter den 
übrigen Voraussetzungen von Absatz  4 
Nummer 3 beziehungsweise Nummer 4

 a)  auch mit bis zu 1 000 Zuschauerinnen 
und Zuschauern wahlweise ohne Min-
destabstände zwischen den Sitzplätzen 
oder ohne Negativtestnachweise oder

 b)  auch mit mehr als 1 000 Zuschauerin-
nen und Zuschauern mit Negativtest-
nachweis, wenn die Vorschriften zum 
Mindestabstand eingehalten werden, 
wobei bei festen Sitzplätzen eine Beset-
zung im Schachbrettmuster ausreicht,

7.  ab dem 27. August 2021 Musikfeste, Festi-
vals und ähnliche Kulturveranstaltungen 
mit bis zu 1 000 Zuschauerinnen und Zu-
schauern mit Negativtestnachweis und mit 
einem durch die zuständige Behörde ge-
nehmigten Hygiene- und Infektionsschutz-
konzept. 

(5) Für Theater- und Tanzdarstellungen, bei 
denen die Darstellenden Mindestabstand und 
Maskenpfl icht nicht einhalten können, sind 
unabhängig von der Inzidenzstufe besondere 
Hygienekonzepte zu erarbeiten und umzuset-
zen. Diese müssen neben dem Erfordernis ei-
nes Negativtestnachweises an jedem Auffüh-
rungstag vor allem die besondere Beachtung 
der allgemeinen Hygieneregelungen und die 
größtmögliche Umsetzung der Mindestab-
stände enthalten und sind der zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen.

§ 14

Sport

(1) Die Zulässigkeit des Freizeit-, Amateur- 
und Profi sportbetriebs einschließlich des 
Wettkampfbetriebs auf und in allen öffentli-
chen und privaten Sportanlagen, Fitnessstu-
dios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrich-
tungen, der Sportausübung außerhalb von 
Sportanlagen sowie des Zutritts Zuschauerin-
nen und Zuschauern zu Sportveranstaltungen 
richtet sich nach den folgenden Vorschriften.

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 sind nur zulässig:

1.  im Freien die gemeinsame Sportausübung 
einschließlich Ausbildung, Training und 
Wettkampf 

 a)  in den nach §  4 Absatz  3 Nummer  1 
bis 3 (allgemeine Kontaktbeschränkun-
gen) zulässigen Gruppen,

 b)  in Gruppen von bis zu 25 jungen Men-
schen bis zum Alter von einschließlich 
18 Jahren zuzüglich bis zu zwei Ausbil-
dungs- oder Aufsichtspersonen,

 c)  von bis zu 25 Personen bei ausschließ-
lich kontaktfreier Ausübung,

2.  das Bewegen von Pferden aus Tierschutz-
gründen auch in geschlossenen Sportanla-
gen im zwingend erforderlichen Umfang 
ohne sport- und trainingsbezogene Übun-
gen,

3.  der Sportunterricht einschließlich 
Schwimmunterricht der Schulen und die 
Vorbereitung auf oder die Durchführung 
von schulischen und berufsbezogenen Prü-
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fungen sowie Übungs- und Leistungs-
nachweisen sowie sportpraktische Übun-
gen im Rahmen von Studiengängen, wobei 
bei Sport in geschlossenen Räumen eine 
regelmäßige Teilnahme an Schultestungen 
oder ein Negativtestnachweis erforderlich 
ist,

4.  der ärztlich verordnete sowie unter ärztli-
cher Betreuung und Überwachung durch-
geführte Rehabilitationssport nach §  64 
Absatz  1 Nummer  3 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch unter Beachtung des 
Mindestabstands zwischen den teilneh-
menden Personen und, wenn er in ge-
schlossenen Räumen stattfi ndet, mit Nega-
tivtestnachweis,

5.  der Wettkampf- und Trainingsbetrieb 

 a)  in Profi ligen, im Berufsreit- und Pfer-
derennsport sowie von anderen Berufs-
sportlern, 

 b)  bei Qualifi kations- und Aufstiegstur-
nieren für Profi ligen und länderüber-
greifende Amateurligen sowie Final-
runden zu Deutschen Meisterschaften 
und 

 c)  der offiziell gelisteten Sportlerinnen 
und Sportler der Bundes- und Landes-
kader in den olympischen, paralympi-
schen, deafl ympischen und nicht-olym-
pischen Sportarten an den nordrhein-
westfälischen Bundesstützpunkten, 
Landesleistungsstützpunkten und an 
verbandszertifi zierten Nachwuchsleis-
tungszentren (U19, U 18, U17, U 16, 
U15), 

  soweit die Vereine beziehungsweise die Li-
zenzspielerabteilungen der Vereine sich 
neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutz-
rechtlichen Hygiene- und Schutzpfl ichten 
auch verantwortlich für die Reduzierung 
von Infektionsrisiken im Sinne des Infek-
tionsschutzgesetzes zeigen und die für die 
Ausrichtung der Wettbewerbe verantwort-
lichen Stellen den nach § 17 Absatz 1 zu-
ständigen Behörden vor Durchführung der 
Wettbewerbe geeignete Infektionsschutz-
konzepte vorlegen,

6.  der Zutritt von Zuschauerinnen und Zu-
schauern zu Sportanlagen im Freien 

 a)  bis zu 100 Personen mit Negativtest-
nachweis und sichergestellter einfacher 
Rückverfolgbarkeit, wenn die Regelun-
gen zum Mindestabstand gesichert ein-
gehalten werden,

 b)  bis zu 500 Personen mit Negativtest-
nachweis auf fest zugewiesenen Sitz- 
oder Stehplätzen, sichergestellter be-
sonderer Rückverfolgbarkeit für die 
Sitz- und Stehplätze und Einhaltung 
der Vorschriften zum Mindestabstand, 
wobei bei festen Sitzplätzen eine Beset-
zung im Schachbrettmuster ausreicht.

 Als kontaktfreie Sportarten gelten Sportar-
ten, bei deren Ausübung typischerweise kein 
Körperkontakt stattfi ndet, zum Beispiel Golf 
und Tennis einschließlich Doppel. Zwischen 
verschiedenen Gruppen beziehungsweise al-
lein Sport treibenden Personen, die gleichzei-
tig am selben Ort Sport treiben, ist während 
der Sportausübung dauerhaft der Mindestab-
stand einzuhalten. Die Verantwortlichen für 
die in Satz 1 genannten Einrichtungen haben 
den Zugang zu der Einrichtung so zu be-
schränken, dass unzulässige Nutzungen aus-
geschlossen sind und die Einhaltung der Min-
destabstände gewährleistet ist. Die Nutzung 
von Gemeinschaftsräumen von Sportanlagen, 
einschließlich Räumen zum Umkleiden und 
zum Duschen, ist unzulässig, außer im Zu-
sammenhang mit einer zulässigen Nutzung 
von Schwimmbädern.

(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig:

1.  im Freien die Ausübung von 

 a)  kontaktfreiem Sport ohne Personenbe-
grenzung,

 b)  Kontaktsport mit bis zu 25 Personen, 
negativem Testnachweis und sicherge-
stellter einfacher Rückverfolgbarkeit,

2.  in geschlossenen Räumen einschließlich 
Fitnessstudios mit Negativtestnachweis 
und sichergestellter einfacher Rückver-
folgbarkeit die Ausübung von

 a)  kontaktfreiem Sport unter Beachtung 
der Vorschriften zum Mindestabstand 
mit Ausnahme von hochintensivem 
Ausdauertraining (insbesondere In-
door-Cycling, HIIT und anaerobes 
Schwellentraining),

 b)  Kontaktsport mit bis zu zwölf Perso-
nen,

3.  der Zutritt von Zuschauerinnen und Zu-
schauern zu Sportveranstaltungen im 
Freien unter Beachtung der übrigen Maß-
gaben von Absatz  2 Satz  1 Nummer  6 
Buchstabe b auch ohne Negativtestnach-
weis und mit bis zu 1 000 Personen, höchs-
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tens aber einem Drittel der regulären Zu-
schauerkapazität,

4.  der Zutritt von Zuschauerinnen und Zu-
schauern zu Sportveranstaltungen in In-
nenräumen bis zu 500 Personen mit Nega-
tivtestnachweis auf fest zugewiesenen 
Sitz- oder Stehplätzen, sichergestellter be-
sonderer Rückverfolgbarkeit für die Sitz- 
und Stehplätze und Einhaltung der Vor-
schriften zum Mindestabstand, wobei bei 
festen Sitzplätzen eine Besetzung im 
Schachbrettmuster ausreicht,

5.  die Nutzung von Gemeinschaftsräumen 
von Sportanlagen, einschließlich Räumen 
zum Umkleiden und zum Duschen, unter 
Beachtung der allgemeinen Hygieneanfor-
derungen nach §  6 und des Mindestab-
stands.

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 sind zusätzlich zulässig:

1.  im Freien die Ausübung von Kontaktsport 
mit bis zu 100 Personen mit Negativtest-
nachweis und sichergestellter einfacher 
Rückverfolgbarkeit,

2.  in geschlossenen Räumen einschließlich 
Fitnessstudios die Ausübung von Kontakt-
sport mit bis zu 100 Personen mit Negativ-
testnachweis und sichergestellter einfa-
cher Rückverfolgbarkeit,

3.  in geschlossenen Räumen auch hochinten-
sives Ausdauertraining (insbesondere In-
door-Cycling, HIIT und anaerobes Schwel-
lentraining) mit bis zu 15 Personen mit 
Negativtestnachweis und Mindestabstand, 
wenn die Räume vollständig durchlüftet 
oder mit viruzid wirkenden Luftfi ltern 
ausgestattet sind,

4.  der Zutritt von Zuschauerinnen und Zu-
schauern zu Sportveranstaltungen im 
Freien unter Beachtung der übrigen Maß-
gaben von Absatz  3 Nummer  3 auch für 
mehr als 1 000 Personen, höchstens aber 
einem Drittel der regulären Zuschauerka-
pazität,

5.  der Zutritt von Zuschauerinnen und Zu-
schauern zu Sportveranstaltungen in In-
nenräumen bis zu 1 000 Personen, höchs-
tens aber einem Drittel der regulären Zu-
schauerkapazität, mit 
Negativtestnachweis auf fest zugewiese-
nen Sitz- oder Stehplätzen, sichergestell-
ter besonderer Rückverfolgbarkeit für die 
Sitz- und Stehplätze und Einhaltung der 
Vorschriften zum Mindestabstand, wobei 

bei festen Sitzplätzen eine Besetzung im 
Schachbrettmuster ausreicht,

6.  wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 
1 gilt, bei der Sportausübung der Verzicht 
auf Negativtestnachweise, wobei beim 
kontaktfreien Sport in geschlossenen Räu-
men einschließlich Fitnessstudios wahl-
weise auf die Negativtestnachweise oder 
den Mindestabstand verzichtet werden 
kann,

7.  ab dem 27. August 2021 Sportfeste und 
Sportveranstaltungen ohne feste Begren-
zung der Zahl der teilnehmenden Perso-
nen sowie Zuschauerinnen und Zuschauer 
jeweils mit Negativtestnachweis und mit 
einem durch die zuständige Behörde ge-
nehmigten Hygienekonzept; bei Veranstal-
tungen außerhalb von Sportanlagen oder 
von einem ähnlichen abgegrenzten Veran-
staltungsgelände entfällt das Erfordernis 
eines Negativtestnachweises für Zuschau-
erinnen und Zuschauer. 

§ 15

Freizeit- und Vergnügungsstätten

(1) Die Zulässigkeit des Betriebs von 

1.  Schwimm- und Spaßbädern, 

2.  Saunen, Thermen und ähnlichen Einrich-
tungen, 

3.  Zoologischen Gärten und Tierparks, Bota-
nischen Gärten, Garten- und Landschafts-
parks, 

4.  Freizeitparks, Indoor-Spielplätzen und 
ähnlichen Einrichtungen für Freizeitakti-
vitäten, 

5.  Schiffen, Kutschen, historischen Eisen-
bahnen und ähnlichen Einrichtungen für 
Ausfl ugsfahrten,

6.  Wettannahmestellen, Spielhallen, Spiel-
banken und ähnlichen Einrichtungen, 

7.  Clubs, Diskotheken und ähnlichen Ein-
richtungen,

8.  Bordellen, Prostitutionsstätten, Swinger-
clubs und ähnlichen Einrichtungen sowie 
die Zulässigkeit der Erbringung und Inan-
spruchnahme sexueller Dienstleistungen 
außerhalb von Einrichtungen

richtet sich nach den folgenden Vorschriften.

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 sind nur zulässig:

1.  der Betrieb von Schwimm- und Spaßbä-
dern für die Durchführung der Anfänger-



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 44a vom 24. Juni 2021 747

schwimmausbildung und von Kleinkin-
derschwimmkursen sowie für die nach 
§  14 zulässige Sportausübung für Perso-
nen mit Negativtestnachweis, wobei die 
Nutzung von nicht sportbezogener Infra-
struktur, wie zum Beispiel von Liegewie-
sen und Wellnesseinrichtungen, unzulässig 
ist und die Anzahl der Gäste so zu begren-
zen ist, dass die Mindestabstände gesi-
chert eingehalten werden,

2.  der Betrieb von frei zugänglichen Botani-
schen Gärten, Garten- und Landschafts-
parks, 

3.  der Betrieb von Zoologischen Gärten und 
Tierparks sowie von nicht frei zugängli-
chen Botanischen Gärten, Garten- und 
Landschaftsparks bei sichergestellter ein-
facher Rückverfolgbarkeit, wobei die An-
zahl von gleichzeitig anwesenden Besu-
cherinnen und Besuchern in geschlossenen 
Räumen eine Person pro zwanzig Quad-
ratmeter der für sie geöffneten Fläche 
nicht übersteigen darf,

4.  der Betrieb von Skiliften, Wasserskiliften, 
Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Kletter-
parks und ähnlichen Einrichtungen im 
Freien für Besucherinnen und Besucher 
mit Negativtestnachweis unter Beachtung 
der Vorschriften zum Mindestabstand auch 
während der konkreten Nutzung,

5.  die Entgegennahme der Spielscheine, Wet-
ten und so weiter in Wettannahmestellen, 
Wettbüros und so weiter, wobei die Anzahl 
von gleichzeitig in den Geschäftsräumen 
anwesenden Kundinnen und Kunden eine 
Person pro zehn Quadratmeter nicht über-
schreiten darf und ein über die Spiel-
schein- oder Wettabgabe hinausgehender 
Aufenthalt in den betreffenden Einrich-
tungen, zum Beispiel zum Mitverfolgen 
der Spiele und Veranstaltungen, auf die 
sich die Wetten beziehen, unzulässig ist,

6.  das Angebot von Ausfl ugsfahrten mit 
Schiffen, Kutschen, historischen Eisen-
bahnen und ähnlichen Einrichtungen au-
ßerhalb geschlossener Räumlichkeiten mit 
Negativtestnachweis, wobei für gastrono-
mische Angebote die Regelungen des § 19 
entsprechend gelten.

(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig:

1.  der Betrieb von Schwimm- und Spaßbä-
dern, Saunen, Thermen und ähnlichen 
Einrichtungen einschließlich der nicht 
sportbezogenen Infrastruktur mit Nega-

tivtestnachweis ohne Begrenzung auf die 
Sportausübung, wobei die Anzahl gleich-
zeitig anwesender Gäste eine Person pro 
sieben Quadratmeter der für sie geöffne-
ten Fläche nicht übersteigen darf,

2.  der Betrieb von Indoor-Spielplätzen und 
ähnlichen Einrichtungen mit Negativtest-
nachweis, wobei die Zahl gleichzeitig an-
wesender Gäste jeweils eine Person pro 
sieben Quadratmeter der für sie geöffne-
ten Fläche nicht übersteigen darf und 
durch entsprechende Hygienekonzepte si-
chergestellt sein muss, dass die Vorschrif-
ten zum Mindestabstand während der ge-
samten Nutzung eingehalten werden,

3.  der Betrieb von Spielhallen, Wettbüros 
und ähnlichen Einrichtungen sowie des 
Automatenspiels in Spielbanken, wobei 
die Anzahl von gleichzeitig in den Ge-
schäftsräumen anwesenden Kundinnen 
und Kunden eine Person pro zehn Quad-
ratmeter der für sie geöffneten Fläche 
nicht überschreiten darf,

4.  wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 
2 gilt, der Betrieb von Freizeitparks und 
ähnlichen Einrichtungen für Besucherin-
nen und Besucher mit Negativtestnachweis 
unter Einhaltung der Vorschriften zum 
Mindestabstand, wobei die Anzahl von 
gleichzeitig anwesenden Besucherinnen 
und Besuchern in geschlossenen Räumlich-
keiten eine Person pro zwanzig Quadrat-
meter der für sie geöffneten Fläche nicht 
übersteigen darf unter Ausnahme von sol-
chen geschlossenen Räumlichkeiten, die 
ausschließlich als Anstellbereiche genutzt 
werden, wenn bei guter Durchlüftung oder 
bei einer der Raumgröße angepassten viru-
zid wirkenden Luftfi lteranlage in den War-
teschlangen ein Abstand von drei Metern 
zwischen den Personen sichergestellt ist,

5.  wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 
2 gilt, das Angebot von Ausfl ugsfahrten 
mit Schiffen, Kutschen, historischen Ei-
senbahnen und ähnlichen Einrichtungen 
auch einschließlich geschlossener Räum-
lichkeiten mit Negativtestnachweis, wobei 
für gastronomische Angebote die Regelun-
gen des § 19 entsprechend gelten.

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 sind zusätzlich zulässig:

1.  der Betrieb von reinen Freibädern unter 
den übrigen Voraussetzungen von Absatz 3 
Nummer 1 sowie der Betrieb von Skiliften, 
Wasserskiliften, Minigolfanlagen, Hoch-
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seilgärten, Kletterparks und ähnlichen 
Einrichtungen unter den übrigen Voraus-
setzungen von Absatz  2 Nummer  4 aus-
schließlich im Freien ohne Negativtest-
nachweis,

2.  der Betrieb der in Absatz 1 Nummer 8 ge-
nannten Einrichtungen und die Erbrin-
gung und Inanspruchnahme der dort ge-
nannten Dienstleistungen mit Negativtest-
nachweis und sichergestellter einfacher 
Rückverfolgbarkeit,

3.  der Betrieb von Einrichtungen nach Ab-
satz 1 Nummer 7 

 a)  im Freien für bis zu 100 Personen mit 
Negativtestnachweis und mit sicherge-
stellter einfacher Rückverfolgbarkeit,

 b)  ab dem 27. August 2021, wenn auch für 
das Land die Inzidenzstufe 1 gilt, auch 
in geschlossenen Räumlichkeiten und 
auch mit mehr als 100 Personen mit 
Negativtestnachweis und mit sicherge-
stellter einfacher Rückverfolgbarkeit, 
wobei ein von der zuständigen Behörde 
genehmigtes Hygienekonzept vorhan-
den sein muss, in dem insbesondere Ka-
pazitätsbeschränkungen, Lüftungsrege-
lungen und der Umfang von im Rah-
men des Konzepts zulässigen 
Einschränkungen bei der Einhaltung 
von Mindestabständen und Masken-
pfl icht geregelt sein müssen,

4.  wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 
1 gilt, der Betrieb aller Bereiche von Spiel-
banken für Besucherinnen und Besucher 
unter Einhaltung der Vorschriften zum 
Mindestabstand ohne Negativtestnach-
weis,

5.  wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 
1 gilt, der Betrieb von Zoologischen Gär-
ten und Tierparks sowie von nicht frei zu-
gänglichen Botanischen Gärten, Garten- 
und Landschaftsparks unter Beachtung 
der übrigen Maßgaben von Absatz 2 Num-
mer 3 auch ohne Sicherstellung der Rück-
verfolgbarkeit, 

6.  wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 
1 gilt, das Angebot von Ausfl ugsfahrten 
mit Schiffen, Kutschen, historischen Ei-
senbahnen und ähnlichen Einrichtungen 
auch ohne Negativtestnachweis, wenn 
zwischen allen Personen, die nicht nach 
§ 4 Absatz 3 bis 5 untereinander den Min-
destabstand unterschreiten dürfen, der 
Mindestabstand umfassend eingehalten 
wird,

7.  wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 
1 gilt, der Betrieb von Freizeitparks und 
ähnlichen Einrichtungen auch unter Zu-
lassung von gegenüber Absatz  3 Num-
mer  4 höheren Personenzahlen in ge-
schlossenen Räumlichkeiten durch die zu-
ständige Behörde auf Basis eines 
Hygienekonzeptes und unter Berücksichti-
gung der steigenden Anzahl immunisierter 
Personen, wobei die Personenzahl eine 
Person pro zehn Quadratmeter der für sie 
geöffneten Fläche geschlossener Räum-
lichkeiten nicht übersteigen darf.

§ 16

Handel, Messen und Märkte

(1) Die Zulässigkeit des Betriebs von

1.  Einzelhandelsgeschäften für Lebensmittel 
einschließlich Getränken, Kiosken, Apo-
theken, Reformhäusern, Sanitätshäusern, 
Babyfachmärkten, Drogerien, Futtermit-
telmärkten und Tierbedarfsmärkten, Zei-
tungsverkaufsstellen sowie Einzelhandels-
geschäften für den Verkauf von Schnitt-
blumen, Pfl anzen und Saatgut nebst 
erforderlichem Zubehör, 

2.  Banken und Sparkassen sowie Poststellen 
und Tankstellen,

3.  allen übrigen Einzelhandelsgeschäften 
und Einrichtungen zum Vertrieb von Rei-
seleistungen, 

4.  Einrichtungen des Großhandels,

5.  Wochenmärkten,

6.  Jahrmärkten im Sinne von §  68 Absatz  2 
der Gewerbeordnung, zum Beispiel Trö-
delmärkten, Spezialmärkten im Sinne von 
§  68 Absatz  1 der Gewerbeordnung und 
ähnlichen Veranstaltungen 

7.  Messen und Ausstellungen nach den §§ 64 
und 65 der Gewerbeordnung und ver-
gleichbaren Veranstaltungen sowie 

8.  Einrichtungen zur Abgabe von Lebensmit-
teln durch soziale Einrichtungen, zum Bei-
spiel der sogenannten Tafeln,

richtet sich nach den folgenden Vorschriften. 
Für Verkaufsstellen mit gemischtem Sorti-
ment aus Waren, die dem regelmäßigen Sorti-
ment sowohl von in Satz 1 Nummer 1 als auch 
von in Satz  1 Nummer  3 genannten Einzel-
handelsgeschäften entsprechen, gilt: bilden 
die Waren nach Satz  1 Nummer  1 den 
Schwerpunkt des üblichen Sortiments der 
Verkaufsstelle, gilt die Verkaufsstelle insge-
samt als Einzelhandelsgeschäft nach Satz  1 
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Nummer 1, anderenfalls ist entweder der Ver-
kauf auf diese Waren zu beschränken oder die 
Verkaufsstelle gilt insgesamt als Einzelhan-
delsgeschäft nach Satz 1 Nummer 3.

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 sind nur zulässig:

1.  der Betrieb von Einzelhandelsgeschäften 
nach Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 sowie 
Banken, Sparkassen, Poststellen und 
Tankstellen, wobei die Anzahl von gleich-
zeitig anwesenden Kundinnen und Kun-
den auf jeweils eine Person pro angefan-
gene zehn Quadratmeter der ersten 800 
Quadratmeter der Verkaufsfl äche im Sinne 
des Einzelhandelserlasses NRW zuzüglich 
jeweils einer Person pro angefangene 20 
Quadratmeter der über 800 Quadratmeter 
hinausgehenden Verkaufsfl äche begrenzt 
werden muss,

2.  der Betrieb von Einzelhandelsgeschäften 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 sowie von 
Einrichtungen zum Vertrieb von Reiseleis-
tungen, wobei die Anzahl von gleichzeitig 
anwesenden Kundinnen und Kunden je-
weils eine Person pro angefangene 20 
Quadratmeter der Verkaufsfl äche im Sinne 
des Einzelhandelserlasses NRW nicht 
übersteigen darf,

3.  der Betrieb von Einrichtungen des Groß-
handels für Großhandelskunden,

4.  Wochenmärkte, wobei der Zugang ent-
sprechend der Besucherzahl so zu begren-
zen ist, dass Mindestabstände sicher ein-
gehalten werden,

5.  Messen und Ausstellungen, wobei die An-
zahl gleichzeitig anwesender Besucherin-
nen und Besucher eine Person pro 7 Quad-
ratmeter der für sie zugänglichen Fläche 
nicht überschreiten darf und bei Veran-
staltungen in geschlossenen Räumen zu-
dem für teilnehmende Personen ein Nega-
tivtestnachweis erforderlich ist. Zudem ist 
ein besonderes Hygiene- und Infektions-
schutzkonzept erforderlich, das Maßnah-
men insbesondere zur Einhaltung des 
Mindestabstands, zur besonderen Infekti-
onshygiene durch angepasste Reinigungs-
intervalle, ausreichende Handdesinfekti-
onsgelegenheiten und zu Informationsta-
feln zum infektionsschutzgerechten 
Verhalten enthalten muss; das Konzept ist 
der unteren Gesundheitsbehörde vor der 
Eröffnung oder der Durchführung vorzu-
legen und bedarf bei Veranstaltungen mit 
gleichzeitig mehr als 500 Teilnehmern der 

vorherigen Genehmigung der zuständigen 
Behörde in Abstimmung mit der zuständi-
gen unteren Gesundheitsbehörde. 

In Einzelhandelsgeschäften nach Absatz  1 
Satz  1 Nummer  1 darf das Angebot solcher 
Waren, die nicht Lebensmittel und Güter des 
täglichen Bedarfs sind, nicht gegenüber dem 
bisherigen Umfang ausgeweitet werden. In-
nerhalb von Einkaufszentren, Einkaufspassa-
gen und ähnlichen Einrichtungen ist für jede 
räumlich abgetrennte Verkaufsstelle die ent-
sprechende Höchstkundenzahl gemäß Satz  1 
Nummer  1 oder Nummer  2 maßgeblich. Zu-
dem muss die für die Gesamtanlage verant-
wortliche Person sicherstellen, dass nicht 
mehr Kundinnen und Kunden Zutritt zur Ge-
samtanlage erhalten als in Summe für die 
Verkaufsgeschäfte nach den jeweils zulässigen 
Personenzahlen zuzüglich einer Person pro 
angefangene 20 Quadratmeter bezogen auf 
die Allgemeinfl äche des Einkaufscenters zu-
lässig sind. Befi nden sich in einer Verkaufs-
stelle ein oder mehrere weitere Geschäfte 
ohne räumliche Abtrennung (zum Beispiel 
eine Bäckerei im räumlich nicht abgetrennten 
Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäf-
tes), so ist die für die Gesamtfl äche zulässige 
Kundenzahl nach den für die Hauptverkaufs-
stelle maßgeblichen Vorschriften zu berech-
nen.

(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig:

1.  der Betrieb sämtlicher Einzelhandelsge-
schäfte sowie von Einrichtungen zum Ver-
trieb von Reiseleistungen unter den Be-
dingungen von Absatz 2 Satz 1 Nummer 1,

2.  der Betrieb von Jahrmärkten und Spezial-
märkten im Freien, wobei die Anzahl 
gleichzeitig anwesender Besucherinnen 
und Besucher eine Person pro 7 Quadrat-
meter der für sie zugänglichen Fläche 
nicht überschreiten darf und, wenn der 
Markt auch für ein Volksfest nach §  60b 
der Gewerbeordnung typische Einrichtun-
gen zur Freizeitgestaltung umfasst, insbe-
sondere Karussells, Schießbuden oder 
ähnliches, der Zutritt insgesamt nur mit 
einem Negativtestnachweis zulässig ist.

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 sind zusätzlich zulässig:

1.  beim Betrieb von Einrichtungen nach Ab-
satz  1 Satz  1 Nummer  1 bis 3 auch für 
Flächen oberhalb von 800 Quadratmetern 
lediglich eine Begrenzung auf eine Person 
je zehn Quadratmeter der Verkaufsfl äche,
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2.  ab dem 27. August 2021 bei Jahrmärkten 
und Spezialmärkten der generelle Verzicht 
auf das Erfordernis von Negativtestnach-
weisen.

(5) Die Zulässigkeit des Verzehrs von Lebens-
mitteln und Getränken in nach den vorste-
henden Regelungen zulässigen Einrichtungen 
richtet sich nach § 19.

§ 17

Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, 
 Heilberufe

(1) Die Zulässigkeit 

1.  des Betriebs von Einrichtungen des Hand-
werks und des Dienstleistungsgewerbes, 
bei denen der Mindestabstand zu Kundin-
nen und Kunden eingehalten werden kann 
(zum Beispiel Reinigungen, Waschsalons, 
Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Au-
tovermietung, Sonnenstudios), sowie 

2.  von Dienstleistungen und Handwerksleis-
tungen, bei denen ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten 
werden kann (insbesondere Friseurleistun-
gen, Gesichtsbehandlung, Kosmetik, Fuß-
pfl ege, Nagelstudios, Maniküre, Massage, 
Tätowieren und Piercen),

richtet sich nach den folgenden Vorschriften.

(2) Zulässig sind nur:

1.  der Betrieb von Einrichtungen nach Ab-
satz  1 Nummer  1 einschließlich des Ver-
kaufs notwendigen Zubehörs mit Begren-
zung der Anzahl gleichzeitig anwesender 
Kundinnen und Kunden wie bei Einzel-
handelsgeschäften nach §  16 Absatz  1 
Satz  1 Nummer  1, wobei der Verkauf von 
sonstigen, nicht mit handwerklichen Leis-
tungen oder Dienstleistungen verbunde-
nen Waren nur in entsprechender Anwen-
dung der Regelungen für Einzelhandelsge-
schäfte nach §  16 Absatz  1 Satz  1 
Nummer 3 zulässig ist, 

2.  Dienst- und Handwerkerleistungen nach 
Absatz  1 Nummer  2 mit sichergestellter 
einfacher Rückverfolgbarkeit, wobei so-
wohl Kundinnen und Kunden als auch die 
Person, die diese Handwerks- oder Dienst-
leistungen ausführt, in Kreisen und kreis-
freien Städten der Inzidenzstufen 2 und 3 
über einen Negativtestnachweis verfügen 
müssen, wenn die Kundin oder der Kunde 
zulässigerweise nicht oder nicht dauerhaft 
eine Maske trägt, sowie der Mindestab-
stand nur zwischen der Kundin oder dem 

Kunden einerseits und der leistungser-
bringenden Person andererseits unter-
schritten werden darf, aber zwischen Kun-
dinnen und Kunden untereinander ständig 
gesichert eingehalten werden muss,

3.  Dienst- und Handwerkerleistungen nach 
 Absatz 1 Nummer 2 von Handwerkern und 
– unabhängig vom Vorliegen einer Approba-
tion oder eigenen Heilkundeerlaubnis – 
Dienst leistern im Gesundheitswesen (ein-
schließlich Physio-, Ergotherapeuten, Podo-
logen, medi zinische Fußpfl ege, Logopäden, 
Hebammen und so weiter, Hörgeräteakusti-
kern, Optikern, orthopädischen Schuhma-
chern und so weiter), die medizinisch not-
wendig sind oder im Rahmen der Frühförde-
rung erbracht werden, ohne das Erfordernis 
eines Negativtestnachweises, auch wenn zu-
lässigerweise nicht oder nicht dauerhaft 
eine Maske getragen wird.

§ 18

Veranstaltungen und Versammlungen

(1) Die Zulässigkeit von Veranstaltungen und 
Versammlungen im öffentlichen Raum, die 
nicht unter andere Regelungen dieser Verord-
nung fallen, sowie von Partys und vergleich-
baren Feiern im privaten Raum richtet sich 
nach den folgenden Vorschriften.

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 sind nur zulässig:

1.  Versammlungen nach dem Versammlungs-
gesetz, 

2.  Veranstaltungen, die der Grundversorgung 
der Bevölkerung, der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbe-
sondere Aufstellungsversammlungen von 
Parteien und Wählergruppen zu Wahlen 
und Vorbereitungsversammlungen dazu 
sowie Blut- und Knochenmarkspendeter-
mine) zu dienen bestimmt sind,

3.  Sitzungen von rechtlich vorgesehenen 
Gremien der kommunalen Selbstverwal-
tung,

4.  Sitzungen von rechtlich vorgesehenen 
Gremien öffentlich-rechtlicher und privat-
rechtlicher Institutionen, Gesellschaften 
und Wohnungseigentümergemeinschaften, 
Parteien oder Vereine 

 a)  mit bis zu 20 Personen, wenn sie nicht 
als Telefon- oder Videokonferenzen 
durchgeführt werden können, 
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 b)  mit bis zu 250 Personen in geschlosse-
nen Räumen oder bis zu 500 Personen 
im Freien, wenn die Sitzung aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen in 
Präsenz und mit der vorgesehenen Per-
sonenzahl durchgeführt werden muss; 
vor der Versammlung muss eine Anzeige 
und bei mehr als 100 teilnehmenden 
Personen Vorlage eines Hy giene- und 
Infektionsschutzkonzept bei der zu-
ständigen Behörde erfolgen,

5.  Bestattungen einschließlich der vorange-
henden Trauerfeier,

6.  standesamtliche Trauungen sowie Zusam-
menkünfte unmittelbar vor dem Ort der 
Trauung,

7.  interne Veranstaltungen in stationären 
Pfl egeeinrichtungen, an denen neben den 
Bewohnerinnen und Bewohnern nur Be-
schäftigte der Einrichtungen und direkte 
Angehörige sowie die für die Programm-
gestaltung erforderlichen Personen teil-
nehmen, sowie

8.  Veranstaltungen zur Jagdausübung, wenn 
die zuständige untere Jagdbehörde fest-
stellt, dass diese zur Erfüllung des Scha-
lenwildabschusses oder zur Seuchenvor-
beugung durch Reduktion der Wild-
schweinpopulation dringend erforderlich 
sind, sowie Veranstaltungen zur Jungwild-
rettung, insbesondere vor dem Mähtod, 
durch Vergrämen oder Absuchen der zu 
mähenden Fläche mit dem Hund oder ei-
ner Drohne,

9.  bis einschließlich 11. Juli 2021 ausschließ-
lich interne und jeweils einmalige, selbst 
organisierte Feste von Schulabgangsklas-
sen oder -jahrgängen außerhalb von 
Schulanlagen und Schulgebäuden mit Ne-
gativtestnachweis und unter Sicherstel-
lung der einfachen Rückverfolgbarkeit, 
aber ohne Einhaltung des Mindestab-
stands und ohne Verpfl ichtung zum Tragen 
von Masken, wenn durch besondere Maß-
nahmen gewährleistet ist, dass an diesen 
Veranstaltungen ausschließlich die Mit-
glieder der jeweiligen Abschlussklasse 
oder des jeweiligen Abschlussjahrgangs 
und die jeweiligen Lehrkräfte teilnehmen, 
wobei die zuständige Behörde über die 
Veranstaltung mindestens zwei Werktage 
vor der Veranstaltung zu informieren ist, 

10.  bis einschließlich 31. Juli 2021 Abschluss-
feste von Vorschulkindern innerhalb und 
außerhalb der Einrichtungen mit jeweils 

höchstens zwei erwachsenen Begleitperso-
nen pro Kind, Geschwistern, Erzieherin-
nen und Erziehern mit Negativtestnach-
weis und ohne Einhaltung des Mindestab-
stands unter Sicherstellung der einfachen 
Rückverfolgbarkeit, wobei Geschwister 
bis zum Schuleintritt von dem Testnach-
weiserfordernis ausgenommen sind und 
die zuständige Behörde über die Veranstal-
tung mindestens zwei Werktage vor der 
Veranstaltung zu informieren ist.

Die Regelungen zur Sicherstellung der Rück-
verfolgbarkeit und zum Mindestabstand sind 
bei allen zulässigen Veranstaltungen einzuhal-
ten. Gemeinsames Singen der Teilnehmenden 
ist nur zulässig bei Veranstaltungen im Freien 
sowie unter Beachtung der Regelungen zu 
Maskenpfl ichten in §  5 und der Regelungen 
zum erweiterten Mindestabstand nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 2. 

(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig:

1.  Sitzungen, Tagungen, Kongresse und ver-
gleichbare Veranstaltungen auch in ge-
schlossenen Räumlichkeiten mit bis zu 500 
Personen mit Negativtestnachweis und si-
chergestellter einfacher Rückverfolgbar-
keit,

2.  private Veranstaltungen – mit Ausnahme 
von Partys und vergleichbaren Feiern – 
mit bis zu 100 Gästen im Freien und bis zu 
50 Gästen in Innenräumen, jeweils mit 
Negativtestnachweis und sichergestellter 
einfacher Rückverfolgbarkeit, wobei die 
Pfl icht zum Tragen einer Maske im Außen-
bereich und mit Sicherstellung der beson-
deren Rückverfolgbarkeit auch an Tischen 
im Innenbereich entfällt,

3.  sonstige nicht private Veranstaltungen un-
ter entsprechender Anwendung der für 
Kulturveranstaltungen nach § 13 Absatz 2 
und 3 geltenden Maßgaben.

Die Regelungen zum Mindestabstand sind 
einzuhalten. An festen Sitzplätzen dürfen die 
Mindestabstände unterschritten werden, 
wenn die besondere Rückverfolgbarkeit si-
chergestellt ist.

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 sind zusätzlich zulässig:

1.  die nach Absatz 3 zulässigen Veranstaltun-
gen im Freien unter Einhaltung der übri-
gen Voraussetzungen auch ohne Negativ-
testnachweis,
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2.  Sitzungen, Tagungen, Kongresse und ver-
gleichbare Veranstaltungen in geschlosse-
nen Räumlichkeiten auch mit bis zu 1 000 
Personen mit Negativtestnachweis und si-
chergestellter einfacher Rückverfolgbar-
keit, im Freien auch mit mehr als 1 000 
Personen, höchstens aber einem Drittel 
der regulären Kapazität des Veranstal-
tungsortes mit einfacher Rückverfolgbar-
keit und ohne Negativtestnachweis,  

3.  private Veranstaltungen auch mit bis zu 
250 Gästen im Freien und bis zu 100 Gäs-
ten in Innenräumen, jeweils mit Negativ-
testnachweis und sichergestellter einfa-
cher Rückverfolgbarkeit, wobei die Pfl icht 
zum Tragen einer Maske im Außenbereich 
und mit Sicherstellung der besonderen 
Rückverfolgbarkeit auch an Tischen im In-
nenbereich entfällt,

4.  private Veranstaltungen auch in Form von 
Partys und vergleichbaren Feiern ohne 
Verpfl ichtung zur Einhaltung des Mindest-
abstands und zum Tragen von Masken mit 
bis zu 100 Gästen im Freien und bis zu 50 
Gästen in Innenräumen, jeweils mit Nega-
tivtestnachweis und sichergestellter einfa-
cher Rückverfolgbarkeit,

4a.  sonstige nicht private Veranstaltungen un-
ter entsprechender Anwendung der für 
Kulturveranstaltungen nach § 13 Absatz 2 
bis 4 geltenden Maßgaben,

5.  gemeinsames Singen der Teilnehmenden 
auch in geschlossenen Räumen, wenn alle 
Teilnehmenden über einen Negativtest-
nachweis verfügen oder alle Teilnehmen-
den eine medizinische Maske tragen oder 
die Anzahl der Teilnehmenden auf jeweils 
eine Person pro angefangene zehn Quad-
ratmeter Raumfl äche begrenzt ist, wobei 
die Regelungen zum erweiterten Mindest-
abstand nach §  4 Absatz  1 Satz  2 zu be-
achten sind,

6.  ab dem 27. August 2021 

 a)  Volksfeste nach § 60b der Gewerbeord-
nung (einschließlich Kirmesveranstal-
tungen und ähnlichem), Stadt-, Dorf- 
und Straßenfeste, Schützenfeste, Wein-
feste und ähnliche Festveranstaltungen 
mit bis zu 1 000 teilnehmenden Perso-
nen mit Negativtestnachweis und mit 
einem durch die zuständige Behörde 
genehmigten Hygiene- und Infektions-
schutzkonzept; Veranstaltungen mit 
mehr als 1 000 teilnehmenden Personen 

sind nur zulässig, wenn auch für das 
Land die Inzidenzstufe 1 gilt,

 b)  Sitzungen, Tagungen, Kongresse und 
vergleichbare Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumlichkeiten auch mit 
mehr als 1 000 Personen mit Negativ-
testnachweis und mit einem durch die 
zuständige Behörde genehmigten Hygi-
ene- und Infektionsschutzkonzept.

§ 19

Gastronomie

(1) Die Zulässigkeit des Betriebs von Restau-
rants, Gaststätten, Imbissen, Kneipen, Cafés, 
Kantinen, Mensen und anderen gastronomi-
schen Einrichtungen richtet sich nach den 
folgenden Vorschriften.

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 sind nur zulässig:

1.  Angebote der Außengastronomie für Perso-
nen mit Negativtestnachweis, wobei den 
Gästen ein Sitzplatz und an Theken oder 
Stehtischen ein Stehplatz zugewiesen wer-
den und die einfache Rückverfolgbarkeit 
unter Erfassung des genutzten Tisches si-
chergestellt sein muss sowie zwischen allen 
Personen, die nicht nach § 4 Absatz 2 un-
tereinander den Mindestabstand unter-
schreiten dürfen, der Mindestabstand so-
wohl zwischen Sitzplätzen am selben oder 
an unterschiedlichen Tischen als auch zwi-
schen Stehplätzen gewahrt werden muss, 
sofern nicht eine bauliche Abtrennung zwi-
schen den Tischen vorhanden ist, die eine 
Übertragung von Viren für den Tisch- und 
kompletten Sitzbereich verhindert,

2.  Betriebskantinen und Mensen in Bil-
dungseinrichtungen einschließlich ihrer 
Innenbereiche zur Versorgung der Beschäf-
tigten beziehungsweise der Nutzerinnen 
und Nutzer der Bildungseinrichtungen, 
wenn sonst die Arbeitsabläufe oder nach 
dieser Verordnung zulässige Bildungsange-
bote nicht aufrechterhalten werden könn-
ten, mit sichergestellter einfacher Rück-
verfolgbarkeit,

3.  die Belieferung mit Speisen und Geträn-
ken, der Außer-Haus-Verkauf von Speisen 
und Getränken sowie der Einsatz von und 
Zugang zu Lebensmittelautomaten, wobei 
in Innenräumen gleichzeitig maximal eine 
Kundin oder ein Kunde je zehn Quadrat-
meter der Geschäftsfl äche anwesend sein 
dürfen,
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4.  die Bereitstellung von Räumen einschließ-
lich der erforderlichen Verpfl egung für die 
nach dieser Verordnung ausdrücklich zu-
lässigen Veranstaltungen.

Für Konzerte, Theateraufführungen und ähn-
liche Veranstaltungen in gastronomischen 
Einrichtungen gelten ergänzend die Regelun-
gen des § 13, wobei für die Besetzung von Ti-
schen und Theken die vorstehenden Regelun-
gen maßgeblich sind.

(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig:

1.  Angebote der Außengastronomie unter Be-
achtung der übrigen Maßgaben von Ab-
satz  2 Nummer  1 auch ohne Negativtest-
nachweis,

2.  der Betrieb gastronomischer Einrichtun-
gen auch im Innenbereich für Personen 
mit Negativtestnachweis, wobei den Gäs-
ten ein Sitzplatz und an Theken oder 
Stehtischen ein Stehplatz zugewiesen wer-
den und die einfache Rückverfolgbarkeit 
sichergestellt sein muss sowie zwischen al-
len Personen, die nicht nach § 4 Absatz 2 
untereinander den Mindestabstand unter-
schreiten dürfen, der Mindestabstand so-
wohl zwischen Sitzplätzen am selben oder 
an unterschiedlichen Tischen als auch zwi-
schen Stehplätzen gewahrt werden muss, 
sofern nicht in gut durchlüfteten Räumen 
oder Räumen mit einer der Raumgröße an-
gepassten Luftfi lteranlage eine bauliche 
Abtrennung zwischen den Tischen vorhan-
den ist, die eine Übertragung von Viren für 
den Tisch- und kompletten Sitzbereich 
verhindert, 

3.  die Nutzung von Kantinen und Mensen 
mit sichergestellter Rückverfolgbarkeit 
und Negativtestnachweis, für die Angehö-
rigen des Betriebs oder der Einrichtung 
auch ohne Negativtestnachweis.

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 ist zusätzlich zulässig:

wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 1 
gilt, die Nutzung der Innengastronomie unter 
Beachtung der übrigen Maßgaben von Ab-
satz 3 Nummer 2 auch ohne Negativtestnach-
weis.

(5) Das Personal, das in Kontakt mit Kundin-
nen und Kunden kommt, muss vorbehaltlich 
weitergehender arbeitsschutzrechtlicher Vor-
gaben unabhängig von der Inzidenzstufe min-
destens eine medizinische Maske tragen und 
mindestens zweimal in der Woche an einem 

bestätigten Selbst- oder Schnelltest unter 
Aufsicht teilnehmen oder einen Negativtest-
nachweis vorlegen.

§ 20

Beherbergung, Tourismus

(1) Die Zulässigkeit von Übernachtungsange-
boten in Hotels, Pensionen, Jugendherbergen, 
Ferienwohnungen und ähnlichen Einrichtun-
gen sowie die Zulässigkeit der Nutzung von 
Campingplätzen, von touristischen Busreisen 
und sonstigen touristischen Angeboten 
(Stadtführungen und ähnliches) richtet sich 
nach den folgenden Vorschriften. 

(2) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 3 sind nur zulässig:

1.  die Nutzung von dauerhaft angemieteten 
oder im eigenen Eigentum befi ndlichen 
Immobilien und von dauerhaft abgestell-
ten Wohnwagen, Wohnmobilen und so wei-
ter ausschließlich durch die Nutzungsbe-
rechtigten, 

2.  Angebote für Übernachtungen aus ge-
schäftlichen oder dienstlichen Gründen 
einschließlich der vollständigen gastrono-
mischen Versorgung dieser Gäste unter Si-
cherstellung der besonderen Rückverfolg-
barkeit, 

3.  Angebote für Übernachtungen aus priva-
ten Gründen in Ferienwohnungen, in 
Wohnwagen und Wohnmobilen auf Cam-
pingplätzen sowie in sonstiger, eine 
Selbstversorgung ermöglichender Weise 
für Gäste mit Negativtestnachweis bei An-
reise und mit sichergestellter einfacher 
Rückverfolgbarkeit auch im Hinblick auf 
die genutzten Zimmer oder Stellplätze, 
wobei im Fall gemeinsamer Nutzung einer 
Unterkunft durch Personen oder Gruppen, 
die nicht nach § 4 Absatz 2 untereinander 
den Mindestabstand unterschreiten dür-
fen, bei mehrtägigen Aufenthalten alle 
drei Tage ein Negativtestnachweis vorge-
legt werden muss, 

4.  Angebote für Übernachtungen aus privaten 
Gründen in Hotels, Pensionen, Jugendher-
bergen und ähnlichen Beherbergungsbe-
trieben für Gäste mit Negativtestnachweis, 
wobei eine gastronomische Versorgung au-
ßerhalb der Unterkunft über das Frühstück 
hinaus nur nach Maßgabe von § 19 und die 
Nutzung von Schwimmbädern, Saunen und 
so weiter nur nach Maßgabe von §  15 zu-
lässig ist sowie bei gemeinsamer Nutzung 
einer Unterkunft durch Personen oder 
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Gruppen, die nicht nach §  4 Absatz  2 un-
tereinander den Mindestabstand unter-
schreiten dürfen, bei mehrtägigen Aufent-
halten alle drei Tage ein Negativtestnach-
weis vorgelegt werden muss; für die 
Versorgung mit Frühstück gilt bei gemein-
sam genutzten Außenfl ächen § 19 Absatz 2 
Nummer  1 entsprechend und bei gemein-
sam genutzten Innenräumen § 19 Absatz 3 
Nummer 2 entsprechend,

5.  touristische Busreisen für Personen mit 
Negativtestnachweis, wobei noch nicht 
immunisierte Personen von anderen, nicht 
zu ihrem Hausstand gehörenden Personen 
mindestens durch einen freien Sitzplatz 
und eine freie Sitzreihe getrennt sein müs-
sen sowie die Gesamtbelegung auf 60 Pro-
zent der regulären Kapazität des Busses 
zu begrenzen ist, soweit nicht ausschließ-
lich immunisierte Personen an der Fahrt 
teilnehmen oder während der Fahrt alle 
Insassen eine Atemschutzmaske tragen,

6.  andere touristische Angebote wie Stadt-
führungen im Freien für maximal zehn 
Personen mit sichergestellter einfacher 
Rückverfolgbarkeit und, wenn die dauer-
hafte Einhaltung der Vorschriften zum 
Mindestabstand nicht gewährleistet ist, 
Negativtestnachweis; Angebote in ge-
schlossenen Räumen, zum Beispiel in Mu-
seen, sind nach Maßgabe der jeweils für 
die Räumlichkeiten geltenden besonderen 
Vorschriften zulässig.

(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig:

1.  auf Campingplätzen auch Übernachtungs-
angebote in Zelten,

2.  in Hotels, Pensionen, Jugendherbergen 
und ähnlichen Beherbergungsbetrieben 
auch bei privaten Übernachtungsangebo-
ten die volle gastronomische Versorgung 
unter entsprechender Beachtung der Maß-
gaben des § 19,

3.  andere touristische Angebote nach Absatz 2 
Nummer 6 im Freien für bis zu 20 Personen.

(4) In Kreisen und kreisfreien Städten der In-
zidenzstufe 1 sind zusätzlich zulässig:

1.  auch bei gemeinsamer Nutzung von Un-
terkünften und bei mehrtägigen Aufent-
halten der Verzicht auf die Pfl icht zur er-
neuten Vorlage eines Negativtestnachwei-
ses,

2.  touristische Busreisen mit Negativtest-
nachweis und unter Beachtung der Pfl icht 

zum Tragen einer medizinischen Maske 
nach § 5 Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 auch 
ohne Kapazitätsbegrenzung und Mindest-
abstand zwischen den Fahrgästen, wenn 
alle Gäste aus einem Kreis oder einer 
kreisfreien Stadt der Inzidenzstufe 1 kom-
men,

3.  andere touristische Angebote nach Ab-
satz  2 Nummer  6 im Freien ohne das Er-
fordernis eines Negativtestnachweises, 
aber mit sichergestellter einfacher Rück-
verfolgbarkeit.

§ 21

Besondere regionale Infektionslagen, 
 Hotspot-Strategie

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung ge-
hen widersprechenden und inhaltsgleichen 
Allgemeinverfügungen der nach § 22 Absatz 1 
zuständigen Behörden vor; die Absätze 2 und 
3 bleiben unberührt. Unbeschadet davon blei-
ben die zuständigen Behörden befugt, im Ein-
zelfall auch über diese Verordnung hinausge-
hende Schutzmaßnahmen anzuordnen. Soweit 
Regelungen im Wege der Allgemeinverfügung 
getroffen werden sollen, bedarf diese des Ein-
vernehmens des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales.

(2) Kreise und kreisfreie Städte, für die die 
Beschränkungen nach §  28b des Infektions-
schutzgesetzes gelten oder in denen sonst be-
sondere kritische infektiologische Umstände 
vorliegen, können im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales über diese Verordnung hinausgehende zu-
sätzliche Schutzmaßnahmen anordnen. Diese 
dürfen sich nicht auf schulische Gemein-
schaftseinrichtungen im Sinne von §  1 der 
Coronabetreuungsverordnung erstrecken. Die 
angeordneten Maßnahmen sind im Hinblick 
auf die Erforderlichkeit fortlaufend zu über-
prüfen.

(3) Ausnahmen von Geboten und Verboten 
dieser Verordnung können die zuständigen 
Behörden eigenständig nur in den ausdrück-
lich in dieser Verordnung vorgesehenen Fällen 
erteilen. Weitergehende Ausnahmen bedürfen 
der vorherigen Zustimmung des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

§ 22

Festlegung und Aufgaben 
der zuständigen Behörden

(1) Zuständige Behörden im Sinne dieser Ver-
ordnung sind die nach § 28 Absatz 1 des In-
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fektionsschutzgesetzes in Verbindung mit §  6 
des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes 
zuständigen örtlichen Ordnungsbehörden. Sie 
werden bei ihrer Arbeit von den unteren Ge-
sundheitsbehörden und im Vollzug dieser Ver-
ordnung von der Polizei im Rahmen der 
Amts- und Vollzugshilfe unterstützt.

(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden sind 
gehalten, die Bestimmungen dieser Verord-
nung energisch, konsequent und, wo nötig, 
mit Zwangsmitteln durchzusetzen.

§ 23

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 73 
Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes mit ei-
ner Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des §  73 Ab-
satz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 
28 Absatz  1 Satz  1 und 2 des Infektions-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1.  entgegen § 2 Absatz 1 Satz 4 Zusammen-
künfte mit mehr als zehn Teilnehmenden 
nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,

2.  entgegen §  4 Absatz  2 in Verbindung mit 
den Absätzen 3 bis 5 im öffentlichen Raum 
in nicht zulässigen Gruppen zusammen-
trifft,   

3.  entgegen §  5 Absatz  2 trotz bestehender 
Verpfl ichtung keine Atemschutzmaske, 
entgegen Absatz  3 trotz bestehender Ver-
pfl ichtung keine medizinische Gesichts-
maske oder entgegen Absatz 4 trotz beste-
hender Verpfl ichtung keine Alltagsmaske 
trägt,

4.  entgegen § 7 einen fremden oder gefälsch-
ten Test verwendet, um ein Angebot zu 
nutzen oder durchzuführen,

5.  entgegen § 8 Absatz 1 als anwesende Per-
son unrichtige Kontaktdaten angibt,    

6.  entgegen §  8 Absatz  3 und 4 als für das 
Angebot, die Einrichtung oder Dienstleis-
tung verantwortliche Person nicht die vor-
geschriebene Rückverfolgbarkeit sicher-
stellt,

7.  entgegen §  10 Absatz  1 Satz  1 erforderli-
che Maßnahmen zur Erschwerung des Vi-
reneintrags, zum Schutz von Patienten, 
Bewohnern oder Personal nicht ergreift,

8.  entgegen § 11 Absatz 2 bis 4 Bildungsan-
gebote und Prüfungen durchführt, ohne 

die dort genannten Voraussetzungen zu be-
achten, 

9.  entgegen §  13 Absatz  2 bis 4 Kulturein-
richtungen betreibt oder Kulturveranstal-
tungen durchführt, ohne die dort genann-
ten Voraussetzungen zu beachten,

10.  entgegen § 14 Absatz 2 bis 4 Sport treibt, 
Wettkämpfe und sonstige Sportveranstal-
tungen durchführt oder Zuschauern das 
Betreten der Sportanlage gestattet, ohne 
die dort genannten Voraussetzungen zu be-
achten,

11.  entgegen § 15 Absatz 2 bis 4 Freizeit- und 
Vergnügungsstätten betreibt oder dort ge-
nannte Dienstleistungen anbietet, ohne die 
dort genannten Voraussetzungen zu beach-
ten,

12.  entgegen §  16 Absatz  2 bis 4 Einzelhan-
delsgeschäfte, Wochenmärkte, Einrichtun-
gen zum Vertrieb von Reiseleistungen oder 
Einrichtungen des Großhandels betreibt 
oder Messen, Ausstellungen, Jahrmärkte 
oder Spezialmärkte durchführt, ohne die 
dort genannten Voraussetzungen zu beach-
ten,

13.  entgegen §  17 Absatz  2 bis 4 Einrichtun-
gen des Handwerks oder des Dienstleis-
tungsgewerbes betreibt oder Handwerks- 
oder Dienstleistungen durchführt, ohne 
die dort genannten Voraussetzungen zu be-
achten,

14.  entgegen § 18 Absatz 2 bis 4 Veranstaltun-
gen oder Versammlungen durchführt oder 
daran teilnimmt, ohne die dort genannten 
Voraussetzungen zu beachten,

15.  entgegen § 19 Absatz 2 bis 4 eine gastro-
nomische Einrichtung ohne Beachtung der 
dort genannten Voraussetzungen betreibt,

16.  entgegen §  20 Absatz  2 bis 4 Übernach-
tungsangebote oder touristische Busreisen 
oder sonstige touristische Angebote 
durchführt oder wahrnimmt, ohne die dort 
genannten Voraussetzungen zu beachten,

ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhand-
lung gegen eine vollziehbare Anordnung auf 
Grund dieser Verordnung bedarf. Satz  1 gilt 
nur, soweit nicht gemäß §  21 Absatz  3 redu-
zierte Schutzmaßnahmen in Kraft gesetzt 
sind.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des §  73 Ab-
satz 1a Nummer 6 in Verbindung mit §§ 32, 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einer vollziehbaren Anordnung zuwider gegen 
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eine andere, nicht in Absatz 2 genannte Rege-
lung dieser Verordnung verstößt. Die Vollzieh-
barkeit solcher Anordnungen der örtlichen 
Ordnungsbehörden, der Polizei und der Bun-
despolizei besteht unmittelbar kraft Gesetzes 
(für die örtlichen Ordnungsbehörden: §  28 
Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 des 
Infektionsschutzgesetzes; für die Polizei und 
die Bundespolizei: § 80 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 der Verwaltungsgerichtsordnung).

§ 24

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Evaluation

(1) Diese Verordnung tritt am 25. Juni 2021 in 
Kraft und mit Ablauf des 8.  Juli 2021 außer 
Kraft. 

(2) Die Landesregierung überprüft die Erfor-
derlichkeit und Angemessenheit der Regelun-
gen fortlaufend und passt die Regelungen ins-
besondere dem aktuellen Infektionsgeschehen 
und den aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zum Verlauf der Covid-19-Pande-
mie an.

Düsseldorf, den 24. Juni 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 731a
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